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VORWORT

Mit dem Abklingen der Pandemie konnte das ZAAR seinen 

Betrieb im Laufe des Jahres 2022 in bewährter Art und Wei-

se wieder voll aufnehmen. Das gilt für die Lehre in Vorle-

sungen, Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Seminaren, 

für die Forschung in der Bibliothek, sogar für das Prüfungs-

wesen und nicht zuletzt für unsere ZAAR-Veranstaltungen. 

Gerade die Vortragsabende und die ZAAR-Tagung in Ham-

burg haben gezeigt, dass das persönliche Zusammentref-

fen unersetzlich ist.

Der Forschungsbetrieb ist im Jahr 2022 stabil gelaufen, was 

die im hiesigen Bericht dokumentierten zahlreichen Publi-

kationen deutlich zeigen. Viele aktuelle Fragen wurden in 

Aufsätzen bearbeitet, Monographien, Kommentierungen 

sowie Lehrbücher wurden neu geschrieben und neu aufge-

legt.

Auch wenn die Pandemie nachgelassen hat, sind es heute 

die zahlreichen Krisen, welche ihre deutlichen Spuren im 

Bereich der Arbeitsbeziehungen und des Arbeitsrechts hin-

terlassen. Hier besteht weiterer und neuer Forschungsbe-

darf, dem wir uns zuwenden werden.

Wir danken den Mitarbeitern des ZAAR für ihren großen 

Einsatz, und wir danken allen Freunden und Förderern des 

ZAAR für ihre Unterstützung.

München, Dezember 2022
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VORWORT
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WISSENSCHAFTLICHE UNABHÄNGIGKEIT

Individuelle Abhängigkeit

Jeder Universitätsprofessor am ZAAR wird in einem 
ordentlichen Berufungsverfahren der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (LMU) ausgewählt. Die 
Stelle wird im üblichen Verfahren für Universitäts-
professoren ausgeschrieben. Eine von der Universität 
besetzte Berufungskommission entscheidet nach wis-
senschaftlichen Kriterien über die Besetzung der Stel-
le. Die Stifter sind in der Kommission nicht präsent; 
lediglich die wissenschaftlichen Belange des ZAAR 
werden von einem ihrer Professoren vertreten.
Nach dem Kooperationsabkommen mit der LMU und 
dem Freistaat Bayern werden die Professoren zu Ordi-
narien ernannt (Besoldungsgruppe C 4 bzw. W 3) und 
sodann ohne Bezüge beurlaubt. Vergütet werden sie 
auf der Basis eines Anstellungsvertrages mit der Stif-
tung, können aber jederzeit in den Beamtenstatus zu-
rückkehren. In diesem Fall erstattet die Stiftung dem 
Freistaat die Kosten der Beamtenbesoldung. 
Der Anstellungsvertrag schreibt die wissenschaftliche 
Unabhängigkeit der Professoren fest und sichert sie 
dadurch, dass die Anstellung nur durch Erreichen der 
Altersgrenze befristet und ansonsten die ordentliche 
Kündigung ausgeschlossen ist. Auch die Ausstattung 
(Assistenten, Bibliotheksmittel) wird vertraglich fest 
zugesagt.

Organisatorische Unabhängigkeit

Die institutionelle Konzeption ruht auf zwei Säulen. 
Auf der einen Seite steht die Stiftung als Rechtsträger. 
Sie ist nach ihrer Satzung der Wissenschaft und nicht 
den Stiftern verpflichtet. Ihr Vorstand besteht nach der 
Satzung aus ZAAR-Professoren, die die Stiftung vertre-
ten. Sie allein entscheiden über die programmatische 
Ausrichtung der Stiftungstätigkeit. Die Stifter haben 
darauf keinen Einfluss. 
Auf der anderen Seite steht das ZAAR als Forschungs-
einrichtung. Es wird von zwei Gremien geleitet: dem 
Forschungsdirektorium, das von ZAAR- und Universi-
tätsprofessoren besetzt ist, und dem Direktorium aus 
den ZAAR-Professoren. Hier werden die übergreifen-
den Forschungsprojekte und die Veranstaltungen kon-
zipiert. Im Übrigen verantwortet jeder ZAAR-Professor  
die wissenschaftliche Tätigkeit seiner Abteilung allein.
Als vom Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst anerkanntes „An-Institut“ 
(Art. 103 Abs. 2 BayHSchG) ist das ZAAR mit der Univer-
sität hochschulorganisationsrechtlich verbunden.
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Finanzielle Unabhängigkeit

Die Stifter haben sich bei der Konzeption der Stiftung 
und des Zusammenwirkens des ZAAR als Forschungsein-
richtung mit der Universität im Einvernehmen mit LMU 
und Freistaat auf das im Wissenschaftsrecht anerkannte 
„Jülicher Modell“ verständigt: Die Stiftung stellt die Mit-
tel für die Vergütung der Professoren und die Sach- und 
Personalmittel des ZAAR direkt zur Verfügung.
Die Alternative einer Finanzierung über den Staat als 
„Stiftungsprofessur“ erschien unzweckmäßig. Das 
ZAAR ist anders als normale Stiftungsprofessuren 
nicht auf Zeit sondern auf Dauer errichtet worden. 
Dazu war ein Kapitalstock erforderlich, aus dessen 
Zinserträgen die Arbeit des ZAAR finanziert wird. Ein 
hinreichend großer Kapitalstock braucht einen eige-
nen Rechtsträger, also eine gemeinnützige Stiftung, 
die als Rechtsperson die Forschungsstelle tragen kann. 
Damit stehen die ZAAR-Professoren nicht unter dem 
Druck, Drittmittel einwerben zu müssen. 
Die Stifter haben mit der Errichtung der gemeinnützi-
gen Stiftung ihr Kapital verloren. In den Aufsichtsgremi-
en der Stiftung entscheiden sie über die Kapitalanlage. 
Die Stiftung unterliegt der Stiftungsaufsicht des Frei-
staates Bayern und der steuerrechtlichen Aufsicht der 
Finanzämter, die darauf achten, dass Erträge nur für 
den begünstigten gemeinnützigen Zweck ausgege-
ben werden.
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Stiftungsvorstand

Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich 
und außergerichtlich und führt die Geschäfte nach 
Maßgabe der Satzung und im Rahmen des vom Stif-
tungsrat beschlossenen Haushaltsplans. Er ist in allen 
wissenschaftlichen Fragen unabhängig. 

Dem Vorstand gehören die Direktoren des ZAAR an:

Professor Dr. Richard Giesen
(Vorsitzender) 
Geschäftsführender Direktor 

 

Professor Dr. Abbo Junker  
(stv. Vorsitzender) 
Stellvertretender Geschäfts-
führender Direktor

Professor Dr. Volker Rieble
Direktor

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat, der den Stifterwillen repräsentieren soll, 
ist für die Vermögensverwaltung der Stiftung zuständig. 
Er legt die Grundsätze der Mittelverwendung fest und 
beruft die Professoren in den Vorstand, ohne auf For-
schungsinhalte und Ergebnisse Einfluss zu nehmen. 

Dem Stiftungsrat gehören 2022 an: 

Bertram Brossardt 
(Vorsitzender) 
Hauptgeschäftsführer des Ver-
bandes der Bayerischen Me-
tall- und Elektro-Industrie e.V.

Dr. Klaus-Peter Stiller
(stv. Vorsitzender) 
Hauptgeschäftsführer des Bundes-
arbeitgeberverbandes Chemie e.V. 

Peer-Michael Dick 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes 
der Metall- und Elektroindustrie 
Baden-Württemberg e.V.

STIFTUNG FÜR ARBEITSBEZIEHUNGEN UND ARBEITSRECHT (StAR)

Die gemeinnützige Stiftung für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (StAR) wurde am 4. September 2003 im 
Zusammenwirken mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München errichtet. Gründungsstifter sind 
der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V., der Verband der Metallindustrie Baden-Württem-
berg  e.V. und der Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. 
Die Organe der Stiftung sind Vorstand, Stiftungsrat und Kuratorium. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Frei-
staat Bayern und der Ludwig-Maximilians-Universität München sieht ferner ein Forschungsdirektorium vor.
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Stiftungskuratorium

Das Stiftungskuratorium überwacht den Vorstand und 
den Stiftungsrat, beruft den Geschäftsführenden Di-
rektor, genehmigt die Jahresrechnung und kann Emp-
fehlungen für die Verwaltung des Stiftungsvermögens 
sowie die Verwendung der Stiftungsmittel geben.

Dem Kuratorium gehören 2022 an:

Dr. Jan Stefan Roell
(Vorsitzender)
Mitglied des Vorstandes des Verban-
des der Metall- und Elektro- Indust-
rie Baden-Württemberg e.V. 

Frank A. Bergner 
(stv. Vorsitzender)
Mitglied des Vorstandes des 
Verbandes der Bayerischen Me-
tall- und Elektro-Industrie e.V

Angela Wörl
Mitglied des Vorstandes des Bundes-
arbeitgeberverbandes Chemie e.V. 

Forschungsdirektorium

Die Professoren des Forschungszentrums sind zugleich 
ordentliche Professoren an der Juristischen Fakultät 
der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 
und nehmen dort ihre Lehrverpflichtung wahr. Die 
Zusammenarbeit zwischen dem ZAAR und der Juris-
tischen Fakultät der LMU findet ihre organisatorische 
Grundlage in einem gemeinsamen Gremium, dem 
Forschungsdirektorium. Dieses hat die Aufgabe, die 
Zusammenarbeit zwischen der Ludwig-Maximilians-
Universität und der Stiftung für Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsrecht zu stärken und die wissenschaftliche 
Unabhängigkeit zu sichern. Ihm gehören die wissen-
schaftlichen Direktoren des ZAAR an sowie bis zu vier 
hauptberuflich an der LMU tätige Professoren, die die 
Lehrbefugnis im Arbeitsrecht besitzen.
Das Forschungsdirektorium besteht aus Professor 
Dr. Richard Giesen, Professor Dr. Abbo Junker und Pro-
fessor Dr. Volker Rieble als Mitglieder der wissenschaft-
lichen Leitung des ZAAR, sowie Professor Dr. Martin 
Franzen, als Vertreter der hauptberuflich an der LMU 
tätigen Professoren, die über eine Lehrbefugnis im Ar-
beitsrecht verfügen.

LMU

Bayern

Stiftungs-
vermögen

Forschungs-
zentrum

Stiftung

Stiftungsrat Forschungsdirektorium
Vorstand

Kura‐
torium

Ertrag

Beirat

Berufungs-
verfahren

Kooperation

S-Professoren

Struktur StAR/ZAAR
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Abteilung II 
Europäisches und Internationales 
Arbeitsrecht und Systemvergleich

Die Abteilung II für „Europäisches und Internationales 
Arbeitsrecht sowie Systemvergleich“ wird von Profes-
sor Dr. Abbo Junker geleitet. Das Lehr- und Forschungs-
programm der Abteilung II gliedert sich in die drei Spar-
ten europäisches, internationales und vergleichendes 
(ausländisches) Arbeitsrecht. Diesen drei Sparten wid-
met sich auch die „Europäische Zeitschrift für Arbeits-
recht (EuZA)/European Journal of Labour Law (EJLL)“, 
deren Schriftleitung bei Abteilung II liegt. Aufgabe der 
zweiten Abteilung ist weiter der wissenschaftliche 
Austausch und die Kooperation mit ausländischen Uni-
versitäten und anderen Einrichtungen auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts. Ferner stammen aus der Abteilung II  
Publikationen zum Bürgerlichen Recht, zum deut-
schen, internationalen, ausländischen und vergleiche-
nen Arbeitsrecht sowie zum Internationalen Privat- 
und Prozessrecht.

Abteilung I  
Deutsches Arbeitsrecht und Beschäftigung

Die Abteilung I für „Deutsches Arbeitsrecht und Be-
schäftigung“ wird von Professor Dr. Volker Rieble 
geleitet. Diese Abteilung untersucht das deutsche 
Arbeitsrecht in seiner ganzen Breite – stets auch mit 
Blick auf dessen wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Hintergründe und Wirkungen. Im Vordergrund steht 
das kollektive Arbeitsrecht, weil Arbeitsbeziehungen 
und Beschäftigung maßgeblich durch kollektivrecht-
liche Gesichtspunkte geprägt werden. Aber auch die 
Wirkungsfolgenabschätzung gesetzlicher und richter-
rechtlicher Arbeitsbedingungen ist bedeutsames For-
schungsfeld. Die Abteilung I begreift das Arbeitsrecht 
als lebendige Materie und hat sich zum Ziel gesetzt, 
praktisch wichtige Fragen in Forschung und Lehre auf-
zugreifen. Hierzu pflegt sie intensiven Dialog mit der 
arbeitsrechtlichen Praxis. Die hierbei gewonnenen 
Erkenntnisse und Anregungen fließen nicht nur in 
eigene Forschungsprojekte, sondern auch in die Lehr-
veranstaltungen ein, etwa in fächer- und universitäts-
übergreifende Seminare. 

ZENTRUM FÜR ARBEITSBEZIEHUNGEN UND ARBEITSRECHT (ZAAR)

Die Stiftung für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft und Bil-
dung auf dem Gebiet des Deutschen, Europäischen und Internationalen Arbeitsrechts sowie des Sozialversiche-
rungsrechts nachhaltig zu fördern.  Zu diesem Zweck unterhält sie die wissenschaftliche Forschungseinrichtung 
„Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht“ (ZAAR), der vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst der Status einer wissenschaftlichen Einrichtung an der Ludwig-Maximilians-
Universität München verliehen wurde (sog. „An-Institut“). 

Das ZAAR setzt sich aus drei Abteilungen zusammen:
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Abteilung III 
Sozialversicherungsrecht

Die Abteilung III für „Sozialversicherungsrecht“ wird 
von Professor Dr. Richard Giesen geleitet. Sie befasst 
sich mit Sozialversicherungsrecht, aber auch mit Ar-
beitsrecht und Bürgerlichem Recht. Im Bereich des So-
zialversicherungsrechts stehen vor allem strukturelle 
Fragen im Mittelpunkt. Sie beziehen sich auf das Ver-
hältnis von Sozial- und Privatversicherung, auf Fragen 
der Beitrags- und Leistungsgestaltung, auf die Wech-
selwirkungen von Arbeits- und Sozialrecht, auf die 
Anwendung des europäischen Wirtschaftsrechts so-
wie auf das Internationale Sozialrecht. Im Bereich des 
Arbeitsrechts liegt das kollektive Arbeitsrecht im Zen-
trum des Interesses, insbesondere das Tarifvertrags- 
und das Arbeitskampfrecht, aber auch das Europäische 
Arbeitsrecht. Weitere Schwerpunkte sind die Arbeit-
nehmerüberlassung und das Insolvenzarbeitsrecht.
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BIBLIOTHEK

Die Bibliothek des ZAAR ist eine Präsenzbibliothek mit 
Medien zum Deutschen, Europäischen und Internati-
onalen Arbeitsrecht sowie Sozialversicherungsrecht. 
Die Werke sind in Freihand nach der Regensburger 
Systematik (RVK) aufgestellt. 

Der Bestand wird jährlich um ca. 1.000 Bände erweitert 
und umfasst zum 31. Dezember 2022 25.622 Medien 
(davon 18.651  Monographien). Er ist im Online-Katalog 
der Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität 
(OPAC) verzeichnet und kann dort unter dem Stand-
ortsigel 0321 (Zweigstelle ZAAR) recherchiert werden. 
Eine Liste der Neuerwerbungen erscheint monatlich 
auf der ZAAR-Homepage. Die 154 laufend geführten 
Zeitschriften sind dort ebenfalls verzeichnet. Außer-
dem können sie in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) 
recherchiert werden.

In erster Linie dient die Bibliothek der wissenschaftli-
chen Arbeit am ZAAR. Sie bietet aber darüber hinaus 
15 Arbeitsplätze, die von Doktoranden sowie von Stu-
denten und anderen arbeitsrechtlich Interessierten 
genutzt werden können. An zwei PC-Arbeitsplätzen ist 
die Recherche in den wichtigen juristischen Datenban-
ken über das Internet möglich. Den Benutzern steht 
ein Kopierer zur Verfügung. 

Öffnungszeiten der Bibliothek:
Montag bis Donnerstag:  9 – 18 Uhr 

Freitags: 9 – 17 Uhr 
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www.zaar.uni-muenchen.de 

INTERNET

Auf der Homepage des ZAAR können sowohl allgemei-
ne als auch aktuelle Informationen über und zu StAR 
und ZAAR abgerufen werden. So werden die neuesten 
Forschungsergebnisse des Instituts durch Kurzzusam-
menfassungen der schriftlichen Veröffentlichungen 
dargestellt und Veranstaltungen angekündigt und 
nachbereitet. Außerdem wird ein Überblick über die 
Erzeugnisse des ZAAR Verlages gegeben. Diese können 
direkt online bestellt werden und stehen auch eine 
gewisse Zeit nach ihrem Erscheinen zum Download 
bereit. Studenten haben die Möglichkeit, sich über ak-
tuelle Lehrveranstaltungen und deren Inhalte sowie 
über das Berufsfeld Arbeitsrecht zu informieren. Darü-
ber hinaus entsteht eine umfassende Dokumentation 
über die wesentliche Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und wissenschaftliche Literatur des Arbeitsrechts.
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Professor Dr. Abbo Junker

Stv. Geschäftsführender Direktor
seit 2006

Leiter Abteilung II

 • Studium der Rechtswissenschaft und der Betriebs-
wirtschaftslehre in Münster und Genf (Schweiz). 
Promotionsstipendiat in Genf und Washington, 
D.C. (USA). Promotion 1986. Habilitation 1992. 

 • Von 1993 bis August 2006 Universitätsprofessor 
für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht sowie 
Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht an der Ge-
org-August-Universität Göttingen.

 • Seit 1.9.2006 Universitäts professor für (Interna-
tionales) Arbeitsrecht, Arbeitsrechts vergleichung 
und Bürgerliches Recht an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und Direktor des ZAAR.

 • Forschungsschwerpunkte sind Internationales 
Privat- und Prozeßrecht (Dissertation) unter be-
sonderer Berücksichtigung des Internationalen 
Arbeitsrechts (Habilitation), Arbeitsrechtsverglei-
chung unter besonderer Berücksichtigung der 
Mitgliedstaaten der EU und der USA sowie Euro-
päisches Arbeitsrecht.

 • Mehr als 350 Veröffentlichungen, darunter Lehr-
bücher zum Internationalen Privat- und Prozess-
recht und zur Vertragsgestaltung sowie zum 
Arbeitsrecht (1. Auflage 2001, 18. Auflage 2019), 
Mitarbeit am Münchener Kommentar zum BGB 
(8. Auflage 2020, Band 13).

 • Mitglied im Deutschen Rat für Internationa-
les Privatrecht, im Vorstand der Internationa-
len Gesellschaft für das Recht der Arbeit und 
der sozialen Sicherheit [Deutsche Sektion] und 
im Rat der Wissenschaftlichen Vereinigung für 
Internationales Verfahrensrecht; Mitglied: Zi-
vilrechtslehrer-, Zivilprozessrechtslehrer- und 
Arbeitsrechtslehrervereinigung. 

WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL

Direktoren

Professor Dr. Richard Giesen

Geschäftsführender Direktor  
seit 2013
Direktor seit 2009

Leiter Abteilung III

 • Studium der Rechtswissenschaften in Bonn und 
Freiburg i. Br. Promotion 1995. Habilitation 2001. 

 • 1994 Rechtsanwalt in Bonn, Kanzlei Westrick 
(Schwerpunkt Insolvenzrecht).

 • Im WS 2001/2002 Lehrstuhlvertretungen an der 
Universität zu Köln und der Technischen Universi-
tät Darmstadt, im SS 2002 Lehrstuhlvertretung an 
der Technischen Universität Darmstadt.

 • Im Oktober 2002 Ernennung zum Professor für 
Deutsches und Europäisches Zivil-, Arbeits- und 
Handelsrecht an der Technischen Universität 
Darmstadt, von 2003 bis 2009 Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen.

 • Im Herbst 2004 Visiting Professor, University of 
Wisconsin, Law School, Madison, USA.

 • Seit 1.4.2009 Inhaber des Lehrstuhls für Sozial-
recht, Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Di-
rektor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsrecht (ZAAR) an der Ludwig-Maximilians-
Universität München.

 • Forschungsschwerpunkte sind Sozialrecht, ins-
besondere Internationales und Europäisches So-
zialrecht (Dissertation), Kollektives Arbeitsrecht, 
insbesondere Tarifvertragsrecht (Habilitation), 
daneben Individualarbeitsrecht und Bürgerliches 
Recht.  

 • Praxiserfahrung als Rechtsanwalt sowie als Gut-
achter in sozialrechtlichen, kollektivarbeitsrecht-
lichen, zivilrechtlichen und damit verbundenen 
europarechtlichen und verfassungsrechtlichen 
Fragen.
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Professor Dr. Volker Rieble

Direktor
Geschäftsführender Direktor
2004 bis 2013

Leiter Abteilung I

 • Studium in Freiburg.  
Promotion 1989. Habilitation 1996.

 • Von 1998 bis Anfang 2004 Lehrstuhl für Bürger-
liches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht der Universität Mannheim.

 • Seit 2004 Lehrstuhl für Arbeitsrecht und Bürger-
liches Recht der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Direktor des Zentrums für Arbeitsbezie-
hungen und Arbeitsrecht (ZAAR) an der LMU.

 • Forschungsschwerpunkt ist das kollektive Arbeits-
recht (Tarifrecht, Arbeitskampfrecht, Betriebsver-
fassungsrecht, Unternehmensmitbestimmung), 
die strategische Gestaltbarkeit von Arbeitsbezie-
hungen und die Veränderungen im Arbeitsrecht 
4.0 mit Konzentration auf die Organisationsfragen.

 • Zahlreiche Veröffentlichungen, darunter ein 
Standardkommentar zum Tarifvertragsgesetz 
(mit Löwisch) und Kommentierungen im Stau-
dinger (Großkommentar zum BGB), Kolumnen in 
Zeitungen.

 • Weitreichende Praxiserfahrung, von der Unter-
nehmensberatung über Schlichtung von Tarif und 
Betriebsverfassungsstreitigkeiten, Errichtung Eu-
ropäischer Aktiengesellschaften bis hin zur Begut-
achtung von Rechtsfragen.

 • Mitglied der Zivilrechtslehrervereinigung, der In-
ternationalen Gesellschaft für das Recht der Ar-
beit und der sozialen Sicherheit [Deutsche Sekti-
on], des Arbeitsgerichtsverbandes, der Freiburger 
Wissenschaftlichen Gesellschaft und des Vereins 
Ordnung der Wissenschaft.

 • Of Counsel in der Kanzlei Vielmeier
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Abteilung I:

 • Ass. iur. Adrian Bromme
 • Ref. iur. Katarina Jurisic (seit Juli)
 • Ass. iur. Tobias Meyer
 • Ass. iur. Gregor Pingel
 • Ass. iur. Dirk Stephan
 • Ref. iur. Fabian Vetter

Abteilung II:

 • Ass. iur. Monika Flößer
 • Ref. iur. Sarah Häußinger
 • Ass. iur. Thomas Ittner
 • Ass. iur. Anna Kuhn

Abteilung III: 

 • Ass. iur. Laura Adjan
 • Dr. Florian Lettmeier
 • Dr. Lucas Lichtenberg (bis September)
 • Ass. iur. Christiane Waschke

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Die Direktoren des ZAAR werden von einem Stab wissenschaftlicher Mitarbeiter unterstützt.

Studentische Hilfskräfte

Zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit sind insgesamt 20 studentische Hilfskräfte am ZAAR angestellt.
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NICHTWISSENSCHAFTLICHES PERSONAL

Kaufmännische Geschäftsführung

Die administrative Abteilung wird von Frau Dipl.-Kultur-
wirtin Heidemarie Pinter geführt. Sie ist außerdem für 
das Veranstaltungsmanagement zuständig.

EDV

Der EDV-Bereich wird von Herrn Arthur Rehak geleitet. 
Ihm steht Herr Bernardo da Silva zur Seite.

Bibliothek

Die Leitung der Bibliothek hat Frau Dipl.-Bibliothekarin 
Romy Eiselt inne. Sie wird unterstützt von Frau Dipl.-Bi-
bliothekarin Ulrike Gettins. Frau Andrea Bruckner, Frau 
Marion Ertl, Frau Doris Martini, Frau Regina Panizza, Frau 
Monika Tiemann und Frau Barbara Weidemann küm-
mern sich im Wechsel um die Aufsicht und den Empfang.

Sekretariate 

Das Sekretariat von Abteilung I und der kaufmänni-
schen Geschäftsführung ist besetzt durch Frau Regina 
Neumair. Das Sekretariat der zweiten Abteilung wird 
geführt von Frau Cornelia Sebode, zu deren Aufgaben-
bereich auch die Redaktion der EuZA und der ZAAR Ver-
öffentlichungen gehört. Frau Andrea Angleitner ist die 
Sekretärin des geschäftsführenden Direktors und der 
dritten Abteilung.
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FORSCHUNGFORSCHUNG

Abteilung II

 • Europäische Grund- und Menschenrechte 
(GRCh, EMRK, ESC) und das 
Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten

 • Koalitionsfreiheit im Recht der EMRK 
und der Grundrechte-Charta

 • Internationales Gesellschaftsrecht und 
Mitbestimmung im Unternehmen

 • Arbeitsrechtliche Streitbeilegung 
in rechtsvergleichender Sicht

 • Kontextualisierung und Generalisierung 
von Gerichtsentscheidungen

 • Grundlagen der Aufenthaltszuständigkeit
 • Urlaubsanspruch und Urlaubsabgeltung 

nach europäischem Recht
 • Internationale Gerichtsstandsvereinbarungen

Abteilung I

 • Auslobung und Kontrolle
 • Unternehmerverantwortung in 

der Wertschöpfungskette
 • Digitalisierung und Arbeitsrecht
 • Fluide Arbeitsorganisation
 • Compliance im kollektiven Arbeitsrecht
 • Gestaltbarkeit der Unternehmensmitbestimmung
 • Tarifvertragsrecht
 • Staatliche „Anreize“ für die Mitgliedschaft in 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 

FORSCHUNGSPROJEKTE

Das ZAAR übt seine Forschungstätigkeit durch auf längere Zeit angelegte Forschungsprojekte 
und aktuelle Veröffentlichungen aus.
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Abteilung III

 • Arbeitskampfrecht: Grundlagen 
und rechtspolitische Aspekte

 • Tarifvertragsrecht: Grundlagen, 
Tarifeinheit und Vergabe (Tariftreue)

 • Betriebsverfassungsrecht: Digitalisierung; 
Zugang der Gewerkschaft zum Betrieb

 • Insolvenzarbeitsrecht: Tarifgeltung 
und Verbandsmitgliedschaft beim 
Schuldner/Arbeitgeber 

 • Sozialversicherung: Grundlagen; 
Verbindungen zum Zivilrecht

 • Recht der Europäischen Betriebsräte 
(Kommentierung)
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VERÖFFENTLICHUNGEN

Publikationen des ZAAR Verlags

Das ZAAR lebt von der Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse. Damit die Publikation größerer Werke wie 
Monographien oder Kongressberichte schnell und qualitätsgerecht erfolgen kann, wurde der ZAAR Verlag gegrün-
det.  Im ZAAR Verlag werden die ZAAR Schriftenreihe sowie die ZAAR Beiträge zum Arbeitsrecht veröffentlicht.

ZAAR Schriftenreihe

In der von den Professoren Giesen, Junker und Rieble herausgegebenen ZAAR Schriftenreihe (ISSN 1863-0847) 
werden Tagungsberichte und überdurchschnittliche Dissertationen veröffentlicht. 

Da die großen ZAAR-Veranstaltungen 2021 pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, sind 2022 keine Tagungs-
bände erschienen.
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Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA)

Die „Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht“ (ISSN 1865-3030), die als 
wissenschaftliche Archivzeitschrift für europäisches, internationales und 
ausländisches Arbeitsrecht konzipiert ist, wird seit Anfang 2008 in der 
Abteilung II des ZAAR produziert und erscheint im Verlag C.H. Beck. 
Sie bietet ein Forum für einen europaweiten wissenschaftlichen Dialog 
über das Arbeitsrecht, wobei ein besonderer Fokus auf aktuellen Entwick-
lungen des Gemeinschaftsrechts und der EuGH-Rechtsprechung liegt. Die 
Zeitschrift erscheint jährlich in vier Einzelheften zu rund 160 Seiten. Der 
Untertitel „European Journal of Labour Law“ unterstreicht, dass Deutsch 
und Englisch gleichberechtigte Arbeitssprachen der Zeitschrift sind. Zu 
den Herausgebern gehören neben den ZAAR-Professoren Junker und 
Rieble die Professoren Martin Franzen (München), Felix Hartmann (Ber-
lin), Sebastian Krebber (Freiburg) und Monika Schlachter (Regensburg). 

Aktuelle Informationen finden sich auf der EuZA-Homepage des C.H. Beck Verlags.
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Monographien und Kommentierungen

Professor Dr. Richard Giesen

 • Streikrecht, Inhalt – Grenzen – Rechtsschutz, XXIII, 
156 Seiten, Verlag C. H. Beck, 2022

 • Kommentierung der § 1, §§ 3-13 TVG, in: Rolfs/Gie-
sen/Kreikebohm/Udsching Beck’scher Online-Kom-
mentar (wird vierteljährlich aktualisiert) [mit Waas]   

 • Kommentierung des Gesetzes über die Europäi-
schen Betriebsräte (EBRG), §§ 104-113 SGB VII und 
§ 116 SGB X, in Henssler/Willemsen/Kalb (Hg.), Kom-
mentar zum Arbeitsrecht, 10. Auflage (2022)

Professor Dr. Abbo Junker

 • Internationales Privatrecht, 5. Aufl. (2022)
 • Grundkurs Arbeitsrecht, 21. Aufl. (2022) 

Professor Dr. Volker Rieble

 • Kommentierung § 36 und § 52 GmbHG in: Bork/
Schäfer (Hg.), GmbHG, 5. Auflage (2022) S. 818-831, 
1128-1182 

 • Staudinger, Kommentar zum BGB, §§ 397, 414-418, 
Neubearbeitung 2022, S. 1-77, 323-414 im Band 
§§ 397-432 

 • Münchener Handbuch für Arbeitsrecht, 5. Aufla-
ge (2022) Band 3 – Abschnitte „Koalitionsfreiheit, 
Koalitionsverbandsrecht“

 •  [§§ 217–224, S. 19-138], online: beck-online.de

Mitarbeiter

PD Dr. Clemens Latzel
 • Staudinger, Kommentar zum BGB, Neubearbeitung 

2022, Band: §§ 611-613, S. 1-305 (Dienstvertrag)

Aufsätze und Beiträge zu Sammelwerken

Professor Dr. Richard Giesen

 • Kirchenarbeitsrechtliche betriebliche Mitbestim-
mung und Digitalisierung, Eichstätter Schriften 
zum kirchlichen Arbeitsrecht, Band 7, 25-33

 • Staatslohn statt Tariflohn, ZFA 3/2022, 346-375
 • Rezension zum Titel Arbeitskampfrecht – Hand-

buch für Wissenschaft und Praxis, RdA 1/2022, 
58-59

 • § 8, Formerfordernisse im Arbeitsrecht und An-
wendung neuer Medien, in Besgen/Prinz (Hg.): 
Arbeiten 4.0 – Arbeitsrecht und Datenschutz in 
der digitalisierten Arbeitswelt, 5. Auflage 2022, 
273-309

 • Zwischenbilanz Tarifeinheitsgesetz, RdA 6/2022, 
323-326

 • Die Einwilligung ins Delikt nach deutschem Recht, 
in: Non omne quod licet honestum est, Studia z 
prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pra-
cy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, 
(2022), 207-222

Professor Dr. Abbo Junker

 • Zwei Schritte vor, einer zurück – Die Abgrenzung 
von Vertrags- und Deliktsgerichtsstand in der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, 
Festschrift für Haimo Schack (2022), S. 653-665

 • Die Rechtsprechung des EuGH zum europäischen 
Arbeitsrecht im Jahr 2021, RIW 2022, 1-11

 • Rumänische Lastwagenfahrer in Italien und 
Deutschland – Anwendbares Recht und Mindest-
lohn, EuZA 2022, 64-72

 • Internationale Zuständigkeit nach der Brüssel 
Ia-Verordnung bei Mitarbeitgeberschaft zweier 
Konzernunternehmen nach französischem Recht, 
EuZA 2022, 362-371
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Mitarbeiter

PD Dr. Clemens Latzel
 • Zeitgeringfügige Beschäftigung und Berufsmä-

ßigkeit, NZS 2022, 281-288
 • Examensklausur Mietrecht: „Wrong Törn“, JURA 

2022, 851-865  [mit Daniels]   
 •

Dirk Stephan
 • Transparenzregisterpflichten nicht rechtsfähiger 

Idealvereine, ZGR 2022, 859-892

Anmerkungen und Kommentare

Professor Dr. Abbo Junker

 • Anmerkung zu BAG, Beschluss vom 22.6. 2021 – 1 
ABR 28/20: Leistungsfähigkeit und Durchset-
zungsmacht als Voraussetzung der Tariffähigkeit 
einer Arbeitnehmervereinigung, JZ 2022, 41-45

 • Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: „Deliveroo“-Lieferkuriere sind keine Arbeit-
nehmer, Freistellung aus disziplinarischen Grün-
den nach einer Teilnahme am Arbeitskampf EuZA 
2022, 133-134

Mitarbeiter

Elsen, Johanna
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-

reich: Gesetzlicher Mindestlohn für eine obligato-
rische Einführungswoche, EuZA 2022, 378

Flößer, Monika
•	 Nichteinstellung von Hebammen aufgrund feh-

lender Bereitschaft zur Mitwirkung an Schwan-
gerschaftsabbrüchen – Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
11.2.2020 (Rechtssachen Grimmark/Schweden 
und Steen/Schweden), EuZA 2022, 244-253

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Örtli-
che Zuständigkeit des Conseil de Prud’hommes, 
EuZA 2022, 385

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: AGG-Hopping, EuZA 2022, 507

Frey, Lena
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-

reich: Gesetzlicher Mindestlohn im nächtlichen 
Schichtdienst, EuZA 2022, 254

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: Mittelbare Diskriminierung berufstätiger 
Mütter, Erst verdächtigt, dann gekündigt, EuZA 
2022, 379-380

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes Kö-
nigreich: Urlaubsvertretung ohne Ruhetag, EuZA 
2022, 508
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Häußinger, Sarah
•	 Diskriminierung eines hörbehinderten Strafvoll-

zugsbeamten – Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom 15.7.2021 (Rechtssache Tartu Vangla), 
EuZA 2022, 211-220

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: Benachteiligung von Piloten nach Teilnahme 
am Arbeitskampf, Arbeitnehmerbegriff in der Platt-
formökonomie Mopedkuriere, EuZA 2022, 509-510

Hannemann, Emily
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Bezahl-

te Überstunden von Piloten, Disziplinarische Zu-
rückstufung durch Änderungsvertrag, EuZA 2022, 
139-140

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Ur-
laubsanspruch bei rechtswidriger Kündigung, 
EuZA 2022, 386

Hastedt, Clara
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Klage 

gegen die behördliche Genehmigung des Arbeits-
platzerhaltungsplans, EuZA 2022, 256

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Staats-
haftung bei Untätigkeit des Arbeitsinspektors, 
EuZA 2022, 387

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Keine 
Arbeitnehmereigenschaft von Crowdworkern, 
Beitritt von Arbeitnehmern zu einem kollektiven 
Aufhebungsvertrag, Geschlechterverhältnis im 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, Angebot be-
fristeter Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im 
Arbeitsplatzerhaltungsplan, EuZA 2022, 515-518

Koller, Maria-Luisa
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes Kö-

nigreich: Hörverlust durch missglückten Streich, 
Kündigungsschutz trotz rechtswidrigen Vorver-
haltens?, Vereinbarkeit des britischen Antidiskri-
minierungsrechts mit EU-Recht, EuZA 2022, 511-513

Kratzer, Maria-Teresa
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-

reich: Arbeitnehmerbegriff des Equality Act 2010, 
Versetzung wegen Schwangerschaft, EuZA 2022, 
135-136

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: Maßgeblicher Zeitpunkt bei der Abgrenzung 
von Behinderung und Krankheit, EuZA 2022, 381

Salmen, Wencke
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes Kö-

nigreich: Sportförderung spielt selten im Arbeits-
recht, Keine Ergänzung des Anstellungsvertrags 
vor Betriebsübergang, EuZA 2022, 137-138

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: Nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkung 
aus nachwirkender Treuepflicht, EuZA 2022, 255

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes Kö-
nigreich: Rechtsweg für Direktansprüche der Ar-
beitnehmer gegen eine Ausfallversicherung des 
Arbeitgebers, Ungerechtfertigte Disziplinierung 
durch die Gewerkschaft, Auslegung von Trustur-
kunden in der betrieblichen Altersversorgung, 
EuZA 2022, 382-384

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Vereinigtes König-
reich: Keine Gleichstellung des Leiharbeitnehmers 
im Bewerbungsverfahren, EuZA 2022, 514

Schick, Charlotte
•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Um-

fang der Prüfungspflicht des Arbeitsinspektors, 
Kein Aufhebungsvertrag in Form einer dreiseiti-
gen Vereinbarung, Besonderer Kündigungsschutz 
muss Pragmatismus weichen, EuZA 2022, 388-390

•	 Nationale Gerichte – Im Fokus: Frankreich: Die Rol-
le des Wirtschafts- und Sozialausschusses, Angriff 
am Arbeitsplatz: Wer trägt die Anwaltskosten?, 
EuZA 2022, 519-520
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Herausgeberschaften 

Professor Dr. Richard Giesen

 • Schriftenreihe Forum Arbeits- und Sozialrecht  
[mit Konzen und Jacobs]

 • Beck’scher Online-Kommentar Arbeitsrecht [mit 
Rolfs, Kreikebohm und Udsching]

 • Beck’scher Online-Kommentar Sozialrecht [mit 
Rolfs, Kreikebohm und Udsching]

 • Arbeitsrecht Kommentar, XXI (2008) [mit Rolfs, 
Kreikebohm und Udsching]

 • Schwerpunktkommentar Sozialrecht – SGB II,  
SGB III, SGB VIII, SGB XII, XXXV (2008) [mit Rolfs,  
Kreikebohm und Udsching]

 • ZAAR Schriftenreihe, seit 2009 

Professor Dr. Abbo Junker

 • Schriften zum Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht 
(Peter Lang Verlag), seit 1997

 • Schriften zum Internationalen und vergleichen-
den Privatrecht (Peter Lang Verlag), seit 2001

 • Studien zum deutschen und europäischen Ar-
beitsrecht (Nomos Verlag), seit 2005 [mit Franzen, 
Henssler und Schüren]

 • Neue Schriften zum Zivilrecht (Nomos Verlag), 
seit 2005 [mit Berger, Bork, Dauner-Lieb, Drexl und 
Looschelders]

 • ZAAR Schriftenreihe, seit 2006
 • Zeitschrift für Arbeitsrecht (ZfA), seit 2007; Mit-

glied der Schriftleitung seit 2017
 • Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA)/

European Journal of Labour Law (EJLL): Schriftlei-
tung, seit 2008

Professor Dr. Volker Rieble

 • ZAAR Schriftenreihe, seit 2004
 • Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA)/

European Journal of Labour Law (EJLL), Mitheraus-
geber seit 2008 

 • Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ), Mither-
ausgeber seit 2008 

Varia

Professor Dr. Abbo Junker

 • Editorial: Das Geld ist nicht genug – Der EuGH ver-
langt Naming and Shaming, EuZA 2022, 1-2

 • Editorial: Doppelt gemoppelt hält nicht besser – 
Der Kommissionsvorschlag zur Plattformarbeit, 
EuZA 2022, 141-142

 • Nachruf: Prof. Dr. Peter Mankowski (11.10.1966- 
10.2.2022), EuZA 2022, 260



26

VERANSTALTUNGEN

KONGRESSE

Zwei große Veranstaltungen prägen normalerweise den Veranstaltungskalender des ZAAR,  zum einen der ZAAR-
Kongress im Frühjahr in München und zum anderen die ZAAR-Tagung im Herbst in Hamburg. Der ZAAR-Kongress 
musste noch einmal pandemiebedingt abgesagt werden. Die ZAAR-Tagung konnte hingegen wieder in gewohn-
tem Umfang und bereits zum siebten Mal in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Jacobs an der Bucerius 
Law School abgehalten werden.

Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit sich intensiv mit einem arbeitsrechtlichen Thema auseinanderzusetzen. 
Referenten aus unterschiedlichen Bereichen des Arbeitsrechtslebens beleuchteten das Generalthema „Arbeits-
rechtsfragen bei Crowdworking und Plattformarbeit“ von verschiedenen Seiten und boten dem Publikum im An-
schluss ausreichend Möglichkeit zur Diskussion.  Die Teilnehmer zeigten sich erfreut, den Erfahrungsaustausch 
im persönlichen Zusammentreffen wieder aufnehmen zu können.
 
Fachanwälte für Arbeitsrecht hatten die Möglichkeit, sich die Teilnahme gemäß § 15 FAO bescheinigen zu lassen.

Im Nachgang erscheint im ZAAR Verlag einen ausführlicher Tagungsbericht im Rahmen der ZAAR Schriftenreihe.
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12. ZAAR-Tagung 
Arbeitsrechtsfragen bei Crowdworking und Plattformarbeit 
Hamburg, 21. Oktober 2022 
 

Der digitale Wandel, der durch die Covid 19-Pandemie beschleunigt wird, begünstigt Veränderungen, die sich auf 
den Arbeitsmarkt und die Systeme der sozialen Sicherung auswirken. Digitale Arbeitsplattformen – nach EU-
Definition Unternehmen, die Dienstleistungen zumindest teilweise auf elektronischem Wege bereitstellen – sind 
integraler Bestandteil diesen Wandels. In der EU arbeiten für sie nach offizieller Schätzung rund 30 bis 40 Millio-
nen Menschen, zum Teil in der interaktiven, wettbewerbsorientierten Form des Crowdworking (Crowdsourcing).

In der Plattformökonomie besteht die Gefahr, dass der Unternehmer andere – zum Teil in Erfüllung einfacher 
Tätigkeiten und/oder in prekärer Lage – für sich arbeiten lässt, ohne Arbeitgeberverantwortung übernehmen 
zu wollen, und die Gewinne der Tätigkeit abschöpft, aber für die Daseinsvorsorge bei Krankheit und im Alter die 
Allgemeinheit in Gestalt der Beitragszahler oder des Staates aufkommen lässt. Daher beschäftigt die Plattform-
arbeit in vielen Staaten der Welt die Gerichte.

Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich die 12.  ZAAR-Tagung im ersten Teil mit dem geltenden deutschen 
Recht, geprägt unter anderem von den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum Arbeitnehmerstatus ei-
nes Crowdworkers und zur Bereitstellung von Arbeitsmitteln. Im zweiten Teil ging es um den Vorschlag für eine 
EU-Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Auch hier wurde zunächst der 
Beschäftigungsstatus erörtert und anschließend ein Ausschnitt aus den Rechten und Pflichten der Beteiligten, 
wie sie sich die Europäische Kommission vorstellt.
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zung von Arbeitsverhältnis und Kleiner Selbständig-
keit bereite hier Schwierigkeiten. Kleine Selbständige 
treten selbst am Markt auf. Böten sie ihre Leistung 
aber nur ein oder zwei Auftraggebern an und hielten 
sie sich für diese in vergleichbarer Weise zur Verfü-
gung wie ein Arbeitnehmer, dränge sich die Frage auf, 
ob sie schutzwürdig im Sinne des Arbeits- und Sozial-
schutzes seien. Waltermann kritisierte den fehlenden 
Sozialschutz für die Kleinen Selbständigen. Die Digi-
talisierung habe Abläufe verändert, so dass die Dring-
lichkeit einer Lösung für diese Personengruppe weiter 
zunehme. Waltermann plädierte für eine punktuelle 
Einbeziehung Kleiner Selbständiger in das Arbeits- 
und Sozialrecht. Eine Neuausrichtung des gesamten 
arbeits- und sozialrechtlichen Systems anhand neuer 
Begriffe sei politisch kaum durchsetzbar. Eine punk-
tuelle Anpassung sei einfacher zu realisieren, ermög-
liche gleichzeitig aber einen zielgenauen, da bedürfni-
sorientierten Sozialschutz.
Das Problem unzureichenden Sozialschutzes habe 
auch der Gesetzgeber erkannt. Nach dem Koalitions-
vertrag plane die Bundesregierung, einen Gesetzent-
wurf über eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahl-
freiheit einzubringen. Diese Opt-Out-Gestaltung sieht 
Waltermann kritisch, da ausgerechnet Kleine Selb-
ständige in einer labilen wirtschaftlichen Situation 
und mit geringem Einkommen zwischen gesetzlicher 
und privater Vorsorge wählen sollen.  Auch wenn eine 
Beitragsentlastung kurzfristig für sie günstig erschei-
nen möge, seien gerade diese Personen im Alter auf-
grund ihrer mangelnden Vorsorge auf eine Grundsi-
cherung angewiesen. Eine Altersvorsorgepflicht sollte 
daher gerade für Kleine Selbständige gelten.
Angesichts der schwierigen Abgrenzung von Arbeit-
nehmern und Selbständigen und der veränderten Ar-
beitsabläufe infolge der Digitalisierung sieht Walter-
mann in der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 01.12.2020 (9 AZR 102/20) ein Grundsatz-
urteil, das den Arbeitnehmerbegriff auf der Basis der 
bisherigen Rechtsprechung und des § 611a Abs. 1 BGB 
konsequent weiterentwickle. Während das Weisungs-
recht an Bedeutung verliere, gewinne die tatsächliche 
Ausgestaltung der Tätigkeit an Relevanz. Die Abgren-
zung des Arbeitsverhältnisses zur selbständigen Tä-
tigkeit erfolge auch bei Geltung von § 611a Abs. 1 BGB 
nach den allgemeinen Auslegungsregeln. Ergänzend 
dazu fänden bei der normativen Auslegung aber auch 
solche Umstände Berücksichtigung, die dem Vertrags-

I. Arbeitnehmerstatus bei 
Plattformarbeit und seine Folgen

Professor Dr. Raimund Waltermann, Universität Bonn, 
sprach im ersten Referat der Tagung in Hamburg über 
den Arbeitnehmer- bzw. Beschäftigtenstatus von 
Plattformtätigen und widmete sich sowohl den ar-
beits- als auch den sozialrechtlichen Folgen dieses Sta-
tus. Einen Schwerpunkt des Vortrags legte er auf die 
Frage nach dem Schutz sog. Kleiner Selbständiger.
Das deutsche System des Arbeits- und Sozialrechts sei 
in hohem Maße auf die Beschäftigung in abhängiger 
Arbeit ausgerichtet. In anderen Ländern habe die Un-
terscheidung zwischen Arbeitnehmern und Selbstän-
digen eine geringere Bedeutung. Ob eine Person den 
Vollschutz des deutschen Arbeits- und Sozialrechts 
genieße, hänge davon ab, ob sie die Kriterien des Ar-
beitnehmers bzw. des Beschäftigten erfülle. Der sozi-
alversicherungsrechtliche Begriff der Beschäftigung 
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) sei zwar etwas weiter gefasst 
als der Begriff des Arbeitsverhältnisses (§ 611a Abs. 1 
BGB), aber im Kern deckungsgleich. Plattformtätige 
könnten sowohl Selbständige als auch Arbeitnehmer 
bzw. Beschäftigte sein. Als Selbständige unterfielen 
sie grundsätzlich nicht der Sozialversicherungspflicht. 
Insbesondere seien sie nicht unfallversichert und ver-
fügten über keine angemessene Altersvorsorge, so 
dass die Allgemeinheit für ihre Grundsicherung auf-
kommen müsse.
Hinsichtlich der Plattformarbeit seien zwei Typen 
von Tätigkeiten zu unterscheiden: Es gebe digital 
vermittelte, aber analog durchgeführte Tätigkeiten 
(beispielsweise Essenslieferungen oder Kontrolle der 
Präsentation von Markenprodukten im Einzelhandel) 
oder digital vermittelte und digital durchgeführte Tä-
tigkeiten, die der Heimarbeit nahestehen. Die Abgren-
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schluss nachfolgen. Diese Umstände seien also nicht 
nur Indizien für die Auslegung der Willenserklärungen 
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die Einordnung 
des Rechtsverhältnisses erfordere es vielmehr, die tat-
sächliche Umsetzung der Vereinbarung über die Ge-
samtdauer der Tätigkeit zu betrachten.
Zuletzt widmete sich Waltermann der Bedeutung 
der Arbeitspflicht für das Arbeitsverhältnis. Im ana-
logen Zeitalter sei eine Arbeitspflicht unentbehrlich 
gewesen, damit Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Im 
digitalen Zeitalter sei dagegen eine Arbeitnehmerei-
genschaft auch ohne generelle Arbeitspflicht denk-
bar. Diese sei rechtlich nicht zwingend. Der Arbeitge-
ber könne einzelne Arbeitsaufträge vielmehr an eine 
„Crowd“ richten, die aus eingearbeiteten Personen be-
stehe und dauerhaft verfügbar sei. Dies gewährleiste 
hinreichende Planbarkeit und Kalkulierbarkeit für den 
Arbeitgeber. Das Verhältnis sei darauf angelegt, dass 
beide Seiten fortwährend Arbeitsaufträge anbieten 
bzw. annehmen. Diese Dauerhaftigkeit rechtfertige 
es, die einzelnen Aufträge zu verklammern und als 
Dauerschuldverhältnis zu betrachten. Für diese Beur-
teilung spreche auch ein Vergleich der Plattformarbeit 
mit Nullstundenverträgen. Diese unterschieden sich 
letztlich nur darin, ob die Initiative für die Durchfüh-
rung eines einzelnen Arbeitsauftrags beim Arbeitge-
ber oder beim Plattformtätigen liege.
Abschließend plädierte Waltermann dafür, Kleine 
Selbständige in die Sozialversicherung einzubeziehen 
und die Beiträge direkt an der Quelle zu erheben. Dies 
würde zu vergleichbaren Kosten von Arbeitsverhält-
nissen und selbständigen Tätigkeiten führen und die 
Vorsorge für die betroffenen Personen verbessern. Da 
die Selbständigkeit vor allem aus Kostengründen at-
traktiv sei, erhöhe eine solche Maßnahme die Konkur-
renzfähigkeit des Arbeitsverhältnisses.

II. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberpflichten 
bei neuen Arbeitsformen

Professor Dr. Steffen Klumpp, Universität Erlangen-
Nürnberg, befasste sich mit den Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberpflichten bei neuen Arbeitsformen. Flexi-
bilisierungsmöglichkeiten und Digitalisierung („Flexi-
talisierung“) ermöglichten neue Formen der Zusam-
menarbeit und Arbeitsorganisation, die einen 
kritischen Blick auf die Rechte und Pflichten der Partei-
en erforderten. Er stimmte der Einschätzung seines 
Vorredners zu, dass die Crowdworking-Entscheidung 
des BAG eine Grundsatzentscheidung sei, stehe dieser 
aber kritischer gegenüber. Vom Arbeitnehmerbegriff 
hänge ab, ob das „alles oder nichts“-Prinzip des Ar-
beitsrechts eingreife oder nicht. Gleiches gelte für das 
Beschäftigungsverhältnis im Sozialrecht. Die Kritik an 
der Crowdworking-Entscheidung des BAG richte sich 
auf die Annahme eines Arbeitsverhältnisses ohne Ar-
beitspflicht. Aus der Möglichkeit des Arbeitnehmers, 
die einzelnen Arbeitsaufträge abzulehnen, ergäben 
sich etwa Folgen für die Arbeitszeit (ggf. keine Arbeits-
zeit mangels Arbeitsleistung) oder den Arbeitslohn 
(ggf. kein Arbeitslohn mangels Arbeitsleistung).
Die Weisung als grundlegendes Kennzeichen des Ar-
beitsverhältnisses verliere nach der Rechtsprechung 
an Bedeutung. Eine Weisung konkretisiere die Arbeits-
pflicht. Die Maßstäbe für die Rechtmäßigkeit einer 
Weisung ergäben sich aus § 106 GewO. Grenzen zö-
gen höherrangige Rechtsquellen, der Arbeitsvertrag 
und das billige Ermessen. Eine Lenkung ohne konkrete 
Weisung, die das BAG für möglich halte, werfe die Fra-
ge nach einer Kontrollmöglichkeit durch den Arbeit-
geber auf. Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb 
von Arbeitsverhältnissen begründeten keine Weisung 
im herkömmlichen Sinne. Klumpp verwies auf agile 



30

VERANSTALTUNGEN

den Arbeitgeber auf Einhaltung der Pflichten (vgl. 
§ 618 BGB). Zugleich gerate der Arbeitgeber in Annah-
meverzug, wenn er dem Arbeitnehmer keinen funk-
tionsfähigen Arbeitsplatz bzw. die für die Arbeitsleis-
tung erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt.
Die Beibringungslast für die essentiellen Arbeitsmittel 
liege beim Arbeitgeber. Die Parteien könnten aber eine 
abweichende Vereinbarung treffen. Die vertragliche 
Übertragung der Beibringungslast auf den Arbeitneh-
mer müsse die Grenzen der §§ 305 ff. BGB wahren und 
erfordere stets eine angemessene Kompensation der 
Nutzung. § 307 Abs. 3 BGB stehe einer Inhaltskontrol-
le nicht entgegen, da der Begriff der Rechtsvorschrif-
ten weit zu verstehen sei und auch den Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Bereitstellung der essentiellen 
Arbeitsmittel erfasse.  Die Bereitstellung der Arbeits-
mittel durch den Arbeitgeber entspreche dem gesetz-
lichen Leitbild des Arbeitsvertrags im Sinne von § 307 
Abs. 2 Nr. 1 BGB.
Eine abweichende Vereinbarung erfordere die Prü-
fung, ob die Abweichung noch mit dem gesetzlichen 
Leitbild vereinbar sei, und damit eine umfassende In-
teressenabwägung. In deren Rahmen finde auch eine 
etwaige Kompensation Berücksichtigung. Diese dürfe 
sich nicht auf den Verweis auf gesetzliche Ansprüche 
beschränken und müsse dem Arbeitnehmer zur frei-
en Verfügung stehen. Unerheblich sei, ob der Arbeit-
nehmer ohnehin Geräte habe, die dem Arbeitsmittel 
entsprechen, beispielsweise ein privates Smartphone. 
Die Entscheidung des BAG habe grundlegende Bedeu-
tung, zumal auch außerhalb des Crowdworkings das 
Modell des „Bring Your Own Device (BYOD)“ in der Ar-
beitswelt weit verbreitet sei. Das Urteil sei auch für die 
Ausstattung des Home Office relevant.
Wie sein Vorredner, setzte sich Klumpp zum Ende sei-
nes Vortrags mit den Unterschieden zwischen Platt-
formarbeit und Nullstundenverträgen auseinander. 
Dabei differenzierte er zwischen Nullstundenverträ-
gen ohne bzw. mit Ablehnungsrecht. Für die Frage, ob 
solche Konstellationen unter § 12 TzBfG fallen, stellte 
er auch bei einem Ablehnungsrecht auf eine teleologi-
sche Betrachtung ab. Entscheidend sei die Planbarkeit 
für den Beschäftigten. Könne er einzelne Arbeitsauf-
träge ablehnen, sei er imstande zu planen und es liege 
keine Arbeit auf Abruf vor.

Arbeitsmethoden, etwa die Scrum-Methode. Hier be-
stehe nur eine weit gefasste Weisung dazu, diese Ar-
beitsmethode anzuwenden, während die konkreten 
Arbeitsschritte das Team im Laufe des Arbeitsprozes-
ses erarbeite. Allein die Beschränkung auf weitgefass-
te Weisungen bedeute für den Arbeitgeber keinen 
Verlust seines Weisungsrechts. Allerdings ergäben 
sich in neuen Arbeitsformen Folgeprobleme, etwa die 
Zuordnung der Weisungsbefugnis in aufgespaltenen 
Arbeitsverhältnissen (beispielsweise in Matrixstruktu-
ren) oder die Frage, auf welchem Wege Weisungen er-
zeugt und weitergegeben werden. Als Beispiel nannte 
Klumpp die Erzeugung von Weisungen durch neuro-
nale Systeme.
In seiner Entscheidung vom 10.11.2021 (5 AZR 334/21) 
bejahte das BAG einen Anspruch eines als Fahrradliefe-
rant beschäftigten Arbeitnehmers auf Bereitstellung 
von Arbeitsmitteln. Klumpp ordnete den Anspruch 
aus § 611a Abs. 1 BGB i.V.m. dem Arbeitsvertrag dog-
matisch ein und setzte sich mit den damit verbunde-
nen Folgeproblemen auseinander. Der Arbeitnehmer 
müsse nur seine eigene Arbeitsleistung einbringen, 
nicht aber das Leistungssubstrat bzw. die Arbeitsmit-
tel. Diese müsse ihm der Arbeitgeber zur Verfügung 
stellen. Was essentielle Arbeitsmittel seien, richte sich 
nach der jeweils geschuldeten Arbeitsleistung und sei 
anhand eines objektiven Maßstabs zu beurteilen. Zur 
näheren Bestimmung könne der Maßstab der Erfor-
derlichkeit aus § 670 BGB analog herangezogen wer-
den. Der Anspruch richte sich aber nur abstrakt auf ein 
essentielles Arbeitsmittel, während die Auswahl des 
konkreten Arbeitsmittels dem Arbeitgeber überlassen 
bleibe. Dies sei der Organisationsfreiheit des Arbeitge-
bers geschuldet, die sich aus der Unternehmerfreiheit 
nach Art. 14 GG ableite. Zudem bedürfe es einer Ab-
grenzung zur selbstverständlichen Einsatzpflicht. So 
müsse der Arbeitnehmer beispielsweise seine eigene 
Kleidung auch bei der Arbeit tragen, sofern seine Tä-
tigkeit keine Uniform oder Sicherheitskleidung erfor-
dere. Entscheidend sei, ob das Arbeitsmittel untrenn-
bar mit der vereinbarten Tätigkeit verbunden sei.
Der Anspruch auf Bereitstellung essentieller Arbeits-
mittel sei ein selbständiger Anspruch und kein blo-
ßer Bestandteil des allgemeinen Beschäftigungsan-
spruchs gemäß § 611a Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2, 12 GG. 
Stelle der Arbeitgeber die essentiellen Arbeitsmittel 
nicht bereit, habe der Arbeitnehmer ein Zurückbehal-
tungsrecht und einen einklagbaren Anspruch gegen 
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Einzelperson abstimme und die Arbeit der Einzelper-
sonen organisiere. Bei Plattformarbeit bestehe stets 
ein Mehrpersonenverhältnis mit mindestens drei Par-
teien (Arbeitsplattform, Plattformtätiger und Empfän-
ger der Dienstleistung). Zu unterscheiden sei zwischen 
dem Agenturmodell, bei dem die Plattform die Tätig-
keit vermittele, und dem Leistungskettenmodell, bei 
welchem die Plattform selbst der Leistungsempfänger 
sei. Beide Formen unterfielen dem sachlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie.
Mit dem Begriff des Plattformbeschäftigten (Art. 2 
Abs. 1 Nr. 4 RL-E) verweise die Richtlinie auf den je-
weiligen nationalen Arbeitnehmerbegriff, wobei die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu 
berücksichtigen sei. Sei ein Plattformtätiger einem 
Arbeitnehmer vergleichbar, aber nicht vom nationa-
len Arbeitnehmerbegriff erfasst, widerspreche es dem 
Ziel der Richtlinie, Scheinselbständigkeit zu vermei-
den, und dem Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn der 
persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie diese 
Person nicht erfasse. Dementsprechend beziehe die 
Richtlinie die Judikatur des Europäischen Gerichts-
hofs mit ein. Hinsichtlich des internationalen Anwen-
dungsbereichs wies Schubert darauf hin, dass die 
Parteien zwar grundsätzlich das anwendbare Recht 
wählen können (Art. 3 Rom I-VO). Nach ihrem Sinn und 
Zweck seien Bestimmungen der Richtlinie aber Ein-
griffsnormen im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Rom I-VO. Die 
Richtlinie erfasse alle Vertragsverhältnisse mit Platt-
formtätigen, bei denen der Ort der Arbeitsleistung in 
der Europäischen Union liege, unabhängig vom Ort 
ihrer Niederlassung (Art. 1 Abs. 3 RL-E). Entgegen dem 
Grundsatz der Rechtswahlfreiheit stünden die Bestim-
mungen der Richtlinie als Regelungen des Sozial- und 
Datenschutzes nicht zur Disposition der Parteien.
Neben den Bestimmungen zum algorithmischen 
Management bilde die widerlegliche Vermutung ei-
nes Arbeitsverhältnisses (Art. 4 Abs. 1 RL-E) den Kern 
der Richtlinie. Nach Auffassung der Europäischen 
Kommission sei es für Arbeitsplattformen einfacher 
als für die Plattformtätigen, deren Beschäftigungs-
status zu klären. Um die Funktionalität beurteilen 
zu können, untersuchte Schubert die Konzeption der 
gesetzlichen Vermutung und derer Kriterien. Eine gra-
vierende Schwachstelle der Vermutungsregel bestehe 
darin, dass sie den nationalen und unionsrechtlichen 
Arbeitnehmerbegriff unangetastet lasse. Für eine all-
gemeine Definition des Arbeitnehmerbegriffs fehle 

III. Richtlinienvorschlag Plattformarbeit: 
Anwendungsbereich und 
Beschäftigungsstatus

Professorin Dr. Claudia Schubert, Universität Hamburg, 
analysierte den Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Plattformarbeit (im Folgenden  
RL-E) im Hinblick auf den Anwendungsbereich und die 
widerlegliche Vermutung der Arbeitnehmereigen-
schaft. Die Richtlinie solle drei Zielen dienen: Der Ver-
meidung von Scheinselbständigkeit, der Transparenz 
gegenüber den Plattformtätigen über die Nutzung 
und Funktionsweise algorithmischen Managements 
und der Transparenz gegenüber Behörden, um diesen 
die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern. Digitale Ar-
beitsplattformen seien ein „game changer“ im wirt-
schaftlichen Wettbewerb, indem sie neue und innova-
tive Geschäftsmodelle und eine effiziente Abstimmung 
von Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften er-
möglichen. Allerdings erfasse das bestehende System 
des Arbeits- und Sozialschutzes die neuen Formen der 
Arbeitsorganisation häufig nicht, so dass die Platt-
formtätigen teilweise unter prekären Arbeitsbedin-
gungen tätig seien und es zu erheblichen Lücken im 
Sozialschutz komme.  
Den Anwendungsbereich definiere die Richtlinie 
durch die Begriffsbestimmungen in Art. 2 Abs. 1 RL-E. 
Für eine digitale Arbeitsplattform (Art. 2 Abs. 1 Nr. 1  
RL-E) sei die Organisation der Arbeit zentral. Die Platt-
form sei mehr als ein „schwarzes Brett“, da sie das An-
gebot strukturiere und dadurch Einfluss auf die Erbrin-
gung der Dienstleistung habe. Für dieses Verständnis 
spreche auch der Erwägungsgrund 18 RL-E, wonach 
eine digitale Arbeitsplattform die Nachfrage nach ei-
ner Dienstleistung mit dem Arbeitskraftangebot einer 
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Richtlinie in sich widersprüchlich. Dem beschränkten 
Anwendungsbereich nach Art. 3 Abs. 1 RL-E a.E. stünde 
ein umfassender Anwendungsbereich gegenüber, der 
alle Regelungen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis 
einschlösse und der an mehreren Stellen der Richtlinie 
zum Ausdruck komme (vgl. Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2 RL-E, 
Erwägungsgrund 6 und 19 RL-E). Danach gölte die Ver-
mutung nicht nur für das gesamte Arbeits-, sondern 
auch für das Sozial- und Steuerrecht. Eine solche all-
gemeine Vermutungsregel überschritte aber die Kom-
petenzen des Unionsgesetzgebers gemäß Art. 153, 16, 
352 Abs. 1 AEUV.
Nach Schubert eignet sich die widerlegliche Vermu-
tung in Art. 4 RL-E nicht dafür, die mit der Richtlinie 
verfolgten Ziele zu erreichen. Die gesetzgeberische 
Maßnahme werde die Erwartungen nicht erfüllen und 
die Richtlinie insgesamt infolge kautelarjuristischer 
Vermeidungsstrategien „als Tiger starten und als Bett-
vorleger enden“.

dem Unionsgesetzgeber die Kompetenz, allerdings 
beziehe der Verweis auf den nationalen und unions-
rechtlichen Arbeitnehmerbegriff die damit einherge-
henden Unschärfen und Abgrenzungsschwierigkeiten 
mit ein. Generell dienten gesetzliche Vermutung der 
Vermeidung von Beweisnot. Seiner Konzeption nach 
solle Art. 4 RL-E aber nicht praktischen Schwierigkei-
ten abhelfen, sondern die rechtliche Unsicherheit 
über die korrekte Bestimmung des Beschäftigungs-
status beseitigen. Ohne eine Anpassung des Arbeit-
nehmerbegriffs hält Schubert dieses Ziel für nicht re-
alisierbar. Für die Widerlegung der Vermutung (Art. 5 
RL-E) sei wiederum der nationale Arbeitnehmerbegriff 
maßgeblich, was zu Widersprüchen führe, wenn ein 
Plattformtätiger nur dem unionsrechtlichen Arbeit-
nehmerbegriff und damit dem persönlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie unterfalle.
Das zentrale Kriterium der gesetzlichen Vermutung 
sei nicht die persönliche Abhängigkeit, sondern die 
Frage, ob die digitale Arbeitsplattform den Plattform-
tätigen beim Erbringen der Arbeitsleistung kontrollie-
re (Art. 4 Abs. I RL-E). Dies hält Schubert grundsätzlich 
für sachgerecht, allerdings kritisierte sie den entspre-
chenden Kriterienkatalog als wenig funktional. Die 
Merkmale gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. a-c RL-E hätten zwar 
einen hohen Konkretisierungsgrad, ließen sich aber 
dementsprechend einfach umgehen. Das Kriterium 
nach Art. 4 Abs. 2 lit. e RL-E sei auslegungsbedürftig 
und negativ formuliert. Eine negative Tatsache darzu-
legen und gegebenenfalls zu beweisen, führe zu er-
heblichen praktischen Schwierigkeiten. Das Merkmal 
nach Art. 4 Abs. 2 lit. d RL-E sei zwar deutlich flexibler, 
aber zu weit gefasst und nur im Zusammenspiel mit 
anderen Kriterien für eine Abgrenzung tauglich. Die 
Regelung des Art. 4 Abs. 2 RL-E erinnere an die frühere 
Vermutungsregel in § 7 Abs. 4 SGB IV a.F., nach der eine 
selbständige Tätigkeit im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne vermutet und die mangels Eignung nach 
wenigen Jahren wieder abgeschafft wurde.
Als Folge der widerleglichen Vermutung fänden dieje-
nigen Arbeitnehmerrechte Anwendung, die sich aus 
dem Unionsrecht ergeben (Art. 3 Abs. 1 RL-E a.E.). Die-
se Schutzwirkung bleibe hinter den vollumfänglichen 
Sozialschutz zurück, den die Europäische Kommission 
bezweckt habe, wahre aber die Kompetenzen der Eu-
ropäischen Union. Nach den ursprünglichen Ambitio-
nen sollte die Vermutung wesentlich weiter reichen. 
Hinsichtlich der Reichweite der Rechtsfolgen sei die 
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Systeme (vgl. Erwägungsgrund 8 RL-E). Dies sei auch 
im Hinblick darauf problematisch, dass die Interessen 
von Plattform und Plattformtätigen divergieren kön-
nen. Automation bias bezeichne das Phänomen, dass 
Menschen ein übermäßig starkes Vertrauen in Ent-
scheidungen haben, die eine Maschine erzeugt hat. 
Dieser Umstand komme auch in Art. 14 Abs. 4 lit. b 
des Vorschlags der Europäischen Kommission für eine 
Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschrif-
ten für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche 
Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte 
der Union (KI-VO-E) zum Ausdruck. Der enge zeitliche 
Zusammenhang zwischen dem Richtlinienvorschlag 
und dem Entwurf der Verordnung lege einen inhalt-
lichen Zusammenhang nahe, auch wenn dies keine 
ausdrückliche Erwähnung in den Materialien zum 
Richtlinienvorschlag finde.
Die Richtlinie solle der Vermeidung von Diskriminie-
rungen dienen. Beruhten Algorithmen auf maschi-
nellem Lernen, könnten Diskriminierungen dadurch 
entstehen, dass die Systeme auf bereits vorhandenen 
Daten basieren und dementsprechend die bestehen-
den Mehrheiten abbilden, ohne eine umfassende Be-
rücksichtigung von Minderheitenrechten zu erlauben. 
Automatisierte Überwachungs- und Entscheidungs-
systeme gefährdeten die physische und psychische 
Gesundheit der Plattformtätigen (vgl. Erwägungs-
grund 38 RL-E). Beispielsweise könne permanente 
Überwachung Stress erzeugen oder die Messung der 
Geschwindigkeit von Fahrradlieferanten durch ein 
automatisiertes Überwachungssystem zu höheren 
Fahrgeschwindigkeiten und damit zu einem erhöhten 
Unfallrisiko führen. Um diese Gefahren zu vermeiden, 
beinhalte die Richtlinie Regelungen zu Transparenz 
(Art. 6 RL-E), menschlicher Überwachung automati-
sierter Systeme (Art. 7 RL-E), menschlicher Überprü-
fung automatisierter Entscheidungen (Art. 8 RL-E) und 
zur Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmer-
vertretern (Art. 9 RL-E).
In der zweiten Hälfte seines Vortrags analysierte 
Daum die Regelung des Art. 8 RL-E. Danach müsse 
eine von einem automatisierten Entscheidungssys-
tem getroffene oder unterstützte Entscheidung durch 
Menschen überprüfbar sein. Die Regelung sehe zwei 
verschiedene Erheblichkeitsschwellen vor: Während 
die Erklärungspflicht nach Art. 8 Abs. 1 RL-E nur eine 
erhebliche Auswirkung auf die Arbeitsbedingungen 
der Plattformbeschäftigten voraussetze, erfordere die 

IV. Richtlinienvorschlag Plattformarbeit: 
Algorithmisches Management und 
Überwachung durch automatisierte Systeme

Dr. Jan Alexander Daum, Universität zu Köln, gab als 
letzter Referent des Tages einen Überblick über die Re-
gelungen des Richtlinienvorschlags zum algorithmi-
schen Management. Die Richtlinie verpflichte digitale 
Arbeitsplattformen zur Transparenz in Bezug auf den 
Einsatz algorithmischen Managements, um Platt-
formbeschäftigten eine Durchsetzung ihrer Rechte zu 
erleichtern und diskriminierungsfreie Entscheidungen 
zu fördern. Der Referent verdeutlichte die Relevanz der 
Transparenzpflichten am Beispiel einer E-Mail, mit der 
eine digitale Arbeitsplattform einen Bewerber ablehn-
te und darauf verwies, diese Entscheidung nicht rück-
wirkend ändern oder nähere Auskunft zu den Grün-
den geben zu können.
Algorithmisches Management bezeichne die Verwen-
dung automatisierter Überwachungs- und Entschei-
dungssysteme.  Die Begriffe der automatisierten Über-
wachungs- und Entscheidungssysteme analysierte 
Daum und veranschaulichte sie anhand der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen digitaler Arbeitsplattfor-
men. Eine Automatisierung der Systeme bedeute, dass 
die Datenverarbeitung keine menschliche Mitwirkung 
erfordere. Die Richtlinie solle Transparenz, Fairness 
und Rechenschaftspflichten schaffen durch die Ver-
meidung von Informationsasymmetrie, automation 
bias, Diskriminierungen und Gesundheitsrisiken.
Nutzten digitale Arbeitsplattformen algorithmen-
gesteuerte automatisierte Systeme, hätten die Platt-
formtätigen häufig keine Informationen über die 
Funktionsweise der Algorithmen, die Verwendung 
personenbezogener Daten und den Einfluss ihres Ver-
haltens auf die Entscheidungen der automatisierten 
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(Abs. 1) regele Art. 8 RL-E ein Remonstrationsrecht 
des Plattformbeschäftigten (Abs. 2) und einen Besei-
tigungs- und Entschädigungsanspruch (Abs. 3). In der 
letztgenannten Regelung sah Daum einen Kompe-
tenzverstoß, da Art. 153 AEUV die Regelung eines ver-
schuldensunabhängigen Anspruchs auf angemessene 
Entschädigung für eine rechtswidrige Entscheidung 
nicht stütze. Allenfalls eine primärrechtskonforme 
Auslegung könne abhelfen. Das komplexe mehrstufige 
Verfahren nach Art. 8 RL-E bedeute einen erheblichen 
Aufwand für eine digitale Arbeitsplattform. Selbst 
wenn ein automatisiertes Überwachungssystem nur 
entscheidungsunterstützende Verwendung gefunden 
habe und nur die erste Erheblichkeitsschwelle über-
schritten sei, müssten sich seitens der Plattform bis 
zu drei natürliche Personen mit einer Entscheidung 
befassen (Erstentscheider, Kontaktperson und mit 
der Remonstration betraute Person). Diese mehrfache 
Überprüfung gehe über den angestrebten Zweck der 
Richtlinie hinaus.
Abschließend äußerte sich Daum zu Art. 6 Abs. 5 RL-E 
und zu dem Konkurrenzverhältnis zwischen dem 
Richtlinienvorschlag einerseits und der Verordnung 
2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transpa-
renz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungs-
diensten (P2B-VO) sowie dem KI-VO-E andererseits.

Begründungspflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 UAbs. 1 RL-E 
zusätzlich, dass sich die Entscheidung auf grundlegen-
de Maßnahmen beziehe (Beschränkung, Aussetzung 
oder Beendigung des Kontos des Plattformbeschäftig-
ten, Verweigerung der Vergütung, vertraglicher Status 
des Plattformbeschäftigten oder eine Entscheidung 
mit ähnlicher Wirkung).
Nach Art. 8 RL-E müsse die Entscheidung erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen haben. Zu-
mindest nach dem Wortlaut der deutschen Sprachfas-
sung scheine die Regelung weiter gefasst zu sein als 
Art. 22 DSGVO, wonach die Entscheidung gegenüber 
der betroffenen Person rechtliche Wirkung entfalten 
oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen 
müsse. Für eine systematische Auslegung zog Daum 
Art. 6 Abs. 1 lit. b RL-E heran. Danach gelte eine Infor-
mationspflicht für automatisierte Entscheidungs-
systeme, die genutzt werden, um Entscheidungen zu 
treffen oder zu unterstützen, die sich erheblich auf die 
Arbeitsbedingungen dieser Plattformbeschäftigten 
auswirken. Als Beispiele nenne die Norm Auswirkun-
gen auf den Zugang zu Arbeitsaufträgen, Verdienst, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Ar-
beitszeit, Beförderung und vertraglichen Status. Eine 
erhebliche Auswirkung im Sinne von Art. 8 RL-E müsse 
vergleichbare Arbeitsbedingungen betreffen.
Neben der Erklärungs- und Begründungspflicht 
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VORTRAGSREIHE

Im Rahmen der ZAAR-Vortragsreihe findet monatlich im ZAAR-eigenen Seminarraum eine Abendveranstaltung 
zu einem aktuellen arbeitsrechtlichen Thema statt. Dem Vortrag eines Praktikers oder Wissenschaftlers folgt da-
bei eine von einem der ZAAR-Direktoren moderierte Diskussion mit dem Publikum. 
Ein im Anschluss stattfindender Umtrunk bietet den Teilnehmern darüber hinaus die Gelegenheit das Thema 
weiter zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Fachanwälte für Arbeitsrecht haben die Möglichkeit sich die 
Veranstaltungen gemäß § 15 FAO bescheinigen zu lassen. 

2022 wurden folgende Vorträge gehalten:
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13. Januar
Professor Dr. Martin Franzen
Ludwig-Maximilians-Universität München

Der Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer 
nach Art. 5 Abs. 3 RL 2008/104/EG – 
Überlegungen zum Vorlagebeschluss des 
BAG 16.12.2020 – 5 AZR 143/19 (A)

Professor Dr. Martin 
Franzen von der Ludwig-
Maximilians-Universität 
München wagte in sei-
nem Vortrag eine Prog-
nose für die Zukunft. 
Konkret ging er der Frage 
nach, wie der EuGH auf 
den Vorlagebeschluss 
des BAG vom 16. Dezem-
ber 2020 und die darin 
enthaltenen Fragen re-

agieren könnte. Professor Franzen fasste den Sachver-
halt zusammen, der dem Vorlagebeschluss zugrunde 
lag und erläuterte die rechtlichen Probleme: Die Klä-
gerin war bei der Beklagten – einem Zeitarbeitsunter-
nehmen – beschäftigt und im maßgeblichen Zeitraum 
einem Unternehmen des Einzelhandels als Kommissi-
oniererin überlassen. Zwischen dem Interessenver-
band Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, dem die Be-
klagte angehörte, und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), deren Mitglied 
die Klägerin war, bestand ein Tarifvertrag, der für Leih-
arbeitnehmer unter anderem auch eine geringere Ver-
gütung als für die Stammarbeiter im Entleiherunter-
nehmen vorsah.
Abweichungen von dem in Art. 5 Abs. 1 Leiharbeitneh-
merrichtlinie (Richtlinie 2008/104/EG) verankerten 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Leiharbeitneh-
mern und Arbeitnehmern des Entleihers sind nach 
Art. 5 Abs. 3 Leiharbeitnehmerrichtlinie durch Tarif-
vertrag nur bei einer „Achtung des Gesamtschutzes 
von Leiharbeitnehmern“ zulässig. Der deutsche Ge-
setzgeber macht von dieser Möglichkeit in § 8 Abs. 4 
AÜG Gebrauch. Danach kann der Entleiher hinsicht-
lich des Arbeitsentgeltes in den ersten neun Monaten 
der Überlassung vom Gleichbehandlungsgrundsatz 
abweichen, darüber hinaus sogar für einen Zeitraum 

von bis zu maximal 15 Monaten, wenn das Arbeitsent-
gelt nach 15 Monaten Überlassung von den Tarifver-
tragsparteien als gleichwertig mit den Arbeitsentgel-
ten der Einsatzbranche festgelegt ist und nach einer 
Einarbeitungszeit von maximal sechs Wochen das 
Arbeitsentgelt der Leiharbeitnehmer stufenweise an 
dieses als gleichwertig angesehene Arbeitsentgelt 
herangeführt wird. Der Begriff des „Gesamtschutzes“ 
findet sich im AÜG an keiner Stelle. Das BAG war der 
Auffassung, dass die Klage auf Zahlung der Entgelt-
differenz nach nationalem Recht unbegründet sei. Die 
Frage, ob die nationale Regelung mit dem Unionsrecht 
vereinbar ist, sei aber entscheidungserheblich, weswe-
gen eine Vorlage an den EuGH erfolgen müsse.
Der Referent brachte die fünf Fragen des BAG auf den 
Punkt und versuchte, aus der bisherigen Rechtspre-
chung des EuGH und der von diesem entwickelten 
Methodik Tendenzen für dessen Entscheidung her-
auszulesen. Zuerst legte er den Begriff „Achtung des 
Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ anhand von 
Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte und Te-
los ausführlich aus. Darauf aufbauend kam er zu dem 
Schluss, dass Art. 5 Abs. 3 Leiharbeitnehmerricht-linie 
kein „Mehr“ an Schutz im Vergleich zu den Stammar-
beitnehmern verlange. Die Norm lasse nur eine sehr 
zurückgenommene rechtliche Prüfung zu, die sich auf 
eine Missbrauchskontrolle beschränke (Frage 1). Des 
Weiteren spreche viel für ein abstraktes Verständnis 
des „Gesamtschutzes“. Dies führe dazu, dass man 
allein auf den abweichenden Tarifvertrag und den 
sonstigen für den Leiharbeitnehmer geltenden Regeln 
blicken müsse. Ein Vergleich mit den Stammarbeit-
nehmern beim Entleiher sei dagegen nicht erforder-
lich. Art. 5 Abs. 2 Leiharbeitnehmerrichtlinie zeige au-
ßerdem, dass Art. 5 Abs. 3 Leiharbeitnehmerrichtlinie 
auch für befristete Arbeitsverträge gelte (Frage 2).
Professor Franzen warb zudem für ein prozedurales 
Verständnis von Art. 5 Abs. 3 Leiharbeitnehmerricht-
linie. Würde man dem nationalen Gesetzgeber die 
Pflicht auferlegen, inhaltliche Bedingungen für die Ab-
weichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz festzule-
gen, so könnte sich dies nicht mit dem Grundsatz der 
„Richtigkeitsgewähr“ von Tarifverträgen nach deut-
schem Verständnis vertragen. Es reiche aus, Bedin-
gungen für das Zustandekommen von Tarifverträgen 
festzusetzen und damit den Fokus auf die Verfahrens-
fragen zu legen. Der EuGH könnte es dabei auch offen-
lassen, welche Gewalt innerhalb des Mitgliedstaates 
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10. Februar
Dr. Sebastian Hopfner 
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen 
in Deutschland e.V.

Die nichtige Betriebsratswahl – Grenzen 
der richterlichen Gestaltungsmacht bei 
Einsetzung eines Wahlvorstandes

Dr. Sebastian Hopfner 
vom Arbeitgeberverband 
der Versicherungsunter-
nehmen in Deutschland 
e.V. begann seinen Vor-
trag mit einer kleinen 
Merkhilfe für den Zeit-
punkt der Betriebsrats-
wahlen: Diese fänden 
alle vier Jahre vom 
1. März bis zum 31. Mai 
und damit immer kurz 

vor einer Fußball-WM statt. Dr. Hopfner, der während 
seiner aktiven Fußballerkarriere als Vorstopper selbst 
nur selten Torgefahr ausstrahlte (12 Tore in über 400 
Spielen), traf mit seinem Vortrag wiederum voll ins 
Schwarze.
Der Referent wies eingangs auf die Unterschiede der 
Anfechtbarkeit und der Nichtigkeit von Betriebsrats-
wahlen hin. Während die Anfechtungsvoraussetzun-
gen in § 19 BetrVG ausdrücklich geregelt seien, sei die 
Nichtigkeit von Betriebsratswahlen erst durch Richter-
recht entwickelt worden. Das BAG verlange, dass die 
Betriebsratswahl „den Stempel der Nichtigkeit auf der 
Stirn“ trage. Dr. Hopfner bildete sodann einige Bei-
spiele aus der neueren Rechtsprechung und ordnete 
diese der Anfechtbarkeit oder der Nichtigkeit zu. Der 
Unterschied in der Rechtsfolge sei dramatisch: Stelle 
sich im Nachhinein heraus, dass die Wahl eines mög-
licherweise über mehrere Jahre tätigen Betriebsrats 
nichtig gewesen sei, so habe eine umfassende, lang-
wierige und komplizierte Rückabwicklung der jewei-
ligen Handlungen und Beschlüsse zu erfolgen. Span-
nend sei zum Beispiel auch die Frage, ob der bei einer 
nichtigen Betriebsratswahl gewählte Betriebsrat den 
Sonderkündigungsschutz des § 15 KSchG genieße. Dies 
sei jedoch alles noch nicht durchentschieden worden. 
Aus der im Raum schwebenden Nichtigkeit ergäben 

die Einhaltung eines „Gesamtschutzes“ sicherstellen 
müsse (Frage 3).
Angesichts verschiedener Regelungen im AÜG wie 
der Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten nach 
§ 1 Abs. 1b AÜG, der Lohnuntergrenze aufgrund einer 
Rechtsverordnung über die Mindeststundenentgelte 
(§ 3a AÜG) nach § 8 Abs. 2 Satz 1 AÜG, der Drehtürklau-
sel des § 8 Abs. 3 AÜG, der zeitlichen Begrenzung der 
Abweichung vom Gebot der Gleichstellung in Bezug 
auf das Arbeitsent-gelt (§ 8 Abs. 4 AÜG) sowie des Zu-
gangs des Leiharbeitnehmers zu Gemeinschaftsein-
richtungen oder -diensten nach § 13b AÜG kam Profes-
sor Franzen zu dem Ergebnis, dass sowohl die alte als 
auch die neue Fassung des AÜG mit Art. 5 Abs. 3 Leih-
arbeitnehmerrichtlinie vereinbar sei (Frage 4). Beant-
wortet der EuGH Frage 5, die nur für den Fall gestellt 
wurde, dass Frage 3 verneint wird, so müsse den Tarif-
vertragsparteien ein weiter Einschätzungsspielraum 
zugesprochen werden. Dies folge daraus, dass es sich 
nicht um eine genuine Rechtskontrolle, sondern nur 
um eine Angemessenheitsprüfung des Entgeltsgefü-
ges handle und letztlich auch aus Art. 153 Abs. 5 AEUV.
Zuletzt spielte der Vortragende noch verschiedene 
Antwortmöglichkeiten des EuGH durch und beleuch-
tete die Auswirkungen der möglichen Antworten auf 
das deutsche Recht. 
Anschließend diskutierte er mit den Zuhörerinnen 
und Zuhörern unter anderem über die Unterschiede 
eines relativen und abstrakten Verständnisses des Be-
griffs „Gesamtschutz“, einen equal-pay-Anspruch, die 
Parallele zu § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB, den Rettungsan-
ker Bundesverfassungsgericht, den primärrechtlichen 
Aufhänger in Art. 47 EU-Grundrechtecharta in Verbin-
dung mit Art. 31 EU-Grundrechte-Charta, die Zeitschi-
ene bis zu einer Entscheidung, die Überhöhung des 
Begriffs des „Gesamtschutzes“ sowie die konkrete Art 
der Vorlagefragenstellung des BAG.
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10. März
Dr. Dominik Jochums 
maat Rechtsanwälte Späth und Partner PartGmbB

Die Vollstreckung des 
Weiterbeschäftigungsanspruchs und 
ihre Abwehr: ein Praxisbericht

Herr Rechtsanwalt Dr.Do-
minik Jochums referierte 
bereits zum dritten Mal 
im Rahmen der ZAAR-
Vortragsreihe und erneut 
zu einem praxisbezoge-
nen Thema. Die Vollstre-
ckung des Weiterbeschäf-
tigungsanspruchs und 
ihre Abwehr beschäftigt 
Gerichte und Kanzleien 
regelmäßig im Zusam-

menhang mit Kündigungsschutzprozessen. Den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern wurde zunächst ein Überblick 
über die Rechtsnatur und die möglichen Rechtsgrund-
lagen eines Weiterbeschäftigungsanspruchs verschafft. 
Im Anschluss nannte Herr Dr. Jochums die Vorausset-
zungen für das Entstehen eines Weiterbeschäftigungs-
anspruchs und zählte seine Rechtsfolgen auf. Schließ-
lich thematisierte der Referent die gerichtliche 
Geltendmachung und die Vollstreckung des allgemei-
nen Weiterbeschäftigungsanspruchs durch den Arbeit-
nehmer und zeigte Möglichkeiten auf, wie die Arbeitge-
berseite eine drohende Vollstreckung abwehren 
könnte.
Herr Dr. Jochums stellte zu Beginn seines Vortrags klar, 
dass es sich bei dem Weiterbeschäftigungsanspruch 
um einen Anspruch des gekündigten Arbeitnehmers 
auf tatsächliche vertragsgemäße Beschäftigung bis 
zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungspro-
zesses handle. Voraussetzung sei daher zunächst eine 
arbeitgeberseitige Kündigung. Hinsichtlich der weite-
ren Voraussetzungen müsse man zwischen dem be-
triebsverfassungsrechtlichen Weiterbeschäftigungs-
anspruch aus § 102 V 1 BetrVG und dem allgemeinen 
Weiterbeschäftigungsanspruch, der sich aus dem all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht ableitet, differenzieren. 
Der betriebsverfassungsrechtliche Weiterbeschäfti-
gungsanspruch setzt das Bestehen eines Betriebsrats, 

sich auch große Probleme für die rechtliche Beratung 
des Arbeitgebers: Gehe dieser fälschlicherweise davon 
aus, dass eine Betriebsratswahl nichtig sei und erken-
ne daher die gewählten Betriebsräte nicht an, so dro-
he eine Strafbarkeit nach § 119 BetrVG. Diese Gefahr 
sei noch größer geworden, da der aktuelle Koalitions-
vertrag vorsehe, die Behinderung von Betriebsräten 
künftig als Offizialdelikt einzustufen. Im Anschluss 
skizzierte der Referent an einem Beispielsfall die Ir-
rungen und Wirrungen, die im Laufe eines arbeits-
gerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit der 
Nichtigkeit einer Betriebsratswahl auftreten könnten. 
Dabei böten der einstweilige Rechtsschutz, die richti-
ge Rechtsgrundlage für die Bestellung oder Ersetzung 
eines Wahlvorstandes und ein möglicherweise beste-
hendes Irrtumsprivileg besondere Fallstricke. 
In der abschließenden Diskussion mit den Zuhörerin-
nen und Zuhörern wurden das Für und Wider der Gel-
tendmachung einer Nichtigkeit der Betriebsratswahl, 
die konkrete Antragsstellung, die Wählbarkeit eines 
gekündigten Arbeitnehmers bei noch ausstehender 
Rechtskraft der Kündigung, die Haltung der Gewerk-
schaften bei Betriebsratswahlen und die Wahlbeteili-
gung und deren Folgen ausführlich diskutiert.
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Vollstreckung mit Hilfe eines Zwangsgeldverfahrens, 
einer Vollstreckungsabwehrklage oder einer Berufung 
im Kündigungsschutzprozess abwehren.
Anhand eines Fallbeispiels aus der eigenen Praxis, zeig-
te Herr Dr. Jochums nun auf, welches der prozessualen 
Mittel am erfolgversprechendsten sei. Dabei wies er 
zunächst darauf hin, dass es möglich sei, nach Schluss 
der mündlichen Verhandlung in 1. Instanz eine Folge-
kündigung wegen versuchten Prozessbetrugs auszu-
sprechen. Diese neue Kündigung könne jedoch nicht 
im Verfahren nach § 888 ZPO eingewendet werden. Als 
Optionen, um die Einstellung im einstweiligen Zwangs-
vollstreckungsverfahren zu erreichen, blieben daher 
nur der Antrag nach § 62 I 3 ArbGG und der Antrag 
nach § 769 ZPO. Denkbar sei grundsätzlich, mit beiden 
Anträgen gegen die einstweilige Zwangsvollstreckung 
vorzugehen. Hierbei ergebe sich jedoch das Problem, 
dass sich die beiden Anträge gegenseitig ausschlie-
ßen. Nach herrschender Meinung fehle es der Vollstre-
ckungsabwehrklage nämlich am Rechtsschutzbedürf-
nis, wenn Berufung eingelegt und die neue Kündigung 
im Berufungsverfahren geltend gemacht werde. Der 
Arbeitgeber befände sich demnach in einem prozessu-
alen Dilemma, denn er müsse sich entscheiden, ob er 
zugunsten des effektiven Rechts-schutzes im Erkennt-
nisverfahren auf effektiven Vollstreckungsschutz nach 
§ 769 ZPO verzichte, oder ob er zugunsten des effek-
tiven Vollstreckungsschutzes auf Rechtsschutz im Er-
kenntnisverfahren verzichte und den Weiterbeschäfti-
gungstitel rechtskräftig werden lasse. Herr Dr. Jochums 
erläuterte in diesem Zusammenhang die uneinheit-
liche Rechtsprechung zu der Frage, ob das Erfordernis 
des nicht zu ersetzenden Nachteils i.S.v. § 62 I 3 ArbGG 
korrigiert werden müsse. Die uneinheitliche Rechtspre-
chung führe zu erheblichen prozessualen Unsicherhei-
ten für die Arbeitgeberseite. Ein mögliches Vorgehen 
illustrierte Herr Dr. Jochums schließlich anhand eines 
Beispielsfalls und zeigte dabei den Verfahrensverlauf 
mit einem „Hin- und Herspringen“ zwischen Arbeitsge-
richt und Landesarbeitsgericht auf.
Zum Schluss seines Vortrags wies Herr Dr. Jochums 
noch auf den Auflösungsantrag nach § 9 KSchG als Ab-
wehrmöglichkeit hin. 
Für die folgenden Diskussion wurde nochmals die Un-
sicherheit hervorgehoben, die sich für Arbeitgeber und 
ihre beratenden Rechtsanwälte aus der uneinheitlichen 
Rechtsprechung ergebe, und ein mögliches Vorgehen in 
ähnlich gelagerten Fällen besprochen.

eine ordentliche Kündigung des Arbeitgebers und einen 
form- und fristgerechten Widerspruch des Betriebsrats 
voraus. Aufgrund dieser engen Voraussetzungen ist der 
betriebsverfassungsrechtliche Weiterbeschäftigungs-
anspruch verhältnismäßig selten. Im Übrigen handle 
es sich beim betriebsverfassungsrechtlichen Weiterbe-
schäftigungsanspruch auch nicht um einen Anspruch 
i.S.v. § 194 BGB. Er sei vielmehr lediglich auf eine Ver-
gütung ausgerichtet. Ob damit auch ein Anspruch auf 
tatsächliche Beschäftigung einhergehe, sei strittig und 
nach Ansicht des Referenten wohl zu verneinen.
Herr Dr. Jochums rückte deshalb den weitaus praxis-
relevanteren allgemeinen Weiterbeschäftigungsan-
spruch in den Fokus seines Vortrags. Dieser setze eine 
ordentliche oder außerordentliche Beendigungskün-
digung des Arbeitgebers und eine Interessenabwä-
gung zugunsten des Beschäftigungsinteresses des 
Arbeitnehmers voraus. Der allgemeine Weiterbeschäf-
tigungsanspruch entstehe daher grundsätzlich mit ei-
nem der Kündigungsschutzklage stattgebenden Urteil 
in 1. oder 2. Instanz und bestehe bis zum Abschluss des 
Kündigungsschutzprozesses. Herr Dr. Jochums machte 
auf Unsicherheiten während des Zeitraums zwischen 
stattgebendem Urteil und Abschluss des Kündigungs-
schutzprozesses aufmerksam. So sei es für den Arbeit-
geber schwer einzuschätzen, wie er auf Krankheit, Ur-
laubsbegehren oder Pflichtverletzungen reagieren solle.
Der allgemeine Weiterbeschäftigungsanspruch könne 
vom Arbeitnehmer zum einen im Kündigungsschutz-
prozess als weiterer Hauptantrag oder als unechter 
Hilfsantrag, zum anderen aber auch im einstweiligen 
Rechtsschutz geltend gemacht werden. In diesem 
Zusammenhang betonte Herr Dr. Jochums, dass der 
Weiterbeschäftigungstitel grundsätzlich ohne Sicher-
heitsleistung vorläufig vollstreckbar sei und als un-
vertretbare Handlung gemäß § 888 I 1 ZPO über einen 
Antrag auf Zwangsgeld oder hilfsweise Zwangshaft 
durchgesetzt werden könne.
Im Mittelpunkt des Vortrags von Herrn Dr. Jochums 
stand die Frage, wie die Arbeitgeberseite hierauf reagie-
ren könne und welche Mittel sie zur Abwendung der 
drohenden Vollstreckung habe. Der Arbeitgeber könne 
sowohl materiell-rechtlich als auch prozessual gegen 
die drohende Vollstreckung vorgehen. Einerseits seien 
nachträgliche Einwände, wie die Unmöglichkeit der 
Weiterbeschäftigung wegen Wegfalls der titulierten 
Beschäftigung oder auch eine neue Kündigung denk-
bar. Andererseits könne der Arbeitgeber die drohende 
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Meldung gegenüber den befugten Behörden sowie die 
Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit. Während in-
terne und externe Meldungen – abweichend vom Grund-
satz, den die arbeitsgerichtliche Judikatur in Deutschland 
bisher entwickelt hatte – gleichrangig seien, sei der Gang 
an die Öffentlichkeit nur subsidiär möglich.
Die Referenten erläuterten sodann ausführlich die An-
forderungen, welche die Whistleblower-Richtlinie und 
das Hinweisgeberschutzgesetz an die Einrichtung von 
Meldekanälen stellten und die Voraussetzungen für den 
Schutz der jeweiligen meldenden Person. Die Richtlinie 
nenne beispielsweise auch die Nichtverlängerung eines 
befristeten Arbeitsvertrags als verbotene Repressalie, vor 
der ein Whistleblower geschützt werden müsse. Beson-
deres Augenmerk legten Dr. Zimmer und Frau Humphrey 
in diesem Rahmen auf den Konflikt zwischen dem Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen und der Meldung von Ver-
stößen sowie auf die Ausgestaltung von Hinweisgeber-
systemen im Konzern. Während die EU-Kommission in 
mehreren Stellungnahmen darauf hinwies, dass jede 
Konzerngesellschaft ein eigenständiges, lokales System 
aufweisen müsse, gehe der Referentenentwurf zum Hin-
weisgeberschutzgesetz einen anderen Weg: Demnach 
sei auch eine andere Konzerngesellschaft als „Dritter“ im 
Sinne der Whistleblower-Richtlinie zu verstehen, sodass 
zum Beispiel auch bei der Muttergesellschaft grundsätz-
lich eine Hinweisgeberstelle errichtet werden könne, die 
dann für mehrere selbständige Unternehmen in dem 
Konzern tätig sein könne. Die Mitgliedstaaten seien sich 
bei der Umsetzung aber uneinig, welches Modell sie 
verfolgen sollten: Während Schweden der Stellungnah-
me der Kommission folge, halte Dänemark ein zentrales 
System auf Ebene der Konzernmutter für möglich. Diese 
unterschiedliche Umsetzung stelle aber gerade interna-
tionale Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten 
tätig seien, vor große Herausforderungen.
Anschließend diskutierten die Referenten mit der Zuhö-
rerschaft unter anderem noch über die Frage, ob Mel-
dungen, die bewusst bei einer zentralen Stelle einge-
reicht werden, auch an den lokalen Compliance-Officer 
weitergegeben werden dürfen, über die Mitbestim-
mungspflichtigkeit der Einrichtung und des Vollzugs 
von Hinweisgebersystemen nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 und/
oder 6 BetrVG, über mögliche Anpassungen im Gesetz-
gebungsverfahren, über die Stellungnahmen der EU-
Kommission, über eine Betriebsvereinbarung, die einen 
Vorrang der internen vor der externen Meldung regeln 
würde sowie die Unterkomplexität der Richtlinie.

28. April
Dr. Mark Zimmer und Katharina Humphrey 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Petzen? Ja, bitte! – Die Hinweisgeber-Richtlinie 
der EU und der säumige deutsche Gesetzgeber

Dr. Mark Zimmer und Ka-
tharina Humphrey trugen 
zu einem Thema vor, bei 
dem sich wieder einmal 
zeigte, dass gut gemeint 
nicht immer gut gemacht 
ist. Personen, die den Fin-
ger in die Wunde legten, 
seien in Unternehmen 
nicht beliebt, obwohl 
durch die Offenlegung 
von Missständen oftmals 

auch eine Organhaftung verhindert werden könne. An 
diesem Punkt setzt die sogenannte Whistleblower-Richt-
linie (Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz 
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht mel-
den) an, indem sie Hinweisgeber schützt, die Verstöße 
gegen wichtige Vorschriften des EU-Rechts melden. Die 
Richtlinie sei jedoch eine Zumutung, weil man als Arbeit-
nehmer zum Beispiel kaum erkennen könne, ob man von 
ihrem Schutz erfasst sei.
Damit lässt sich womöglich auch die (fehlende) Umset-
zungsfreudigkeit der Mitgliedstaaten erklären: Zum Ab-
lauf der Umsetzungsfrist am 17. Dezember 2021 hatten 
mit Dänemark und Schweden lediglich zwei Mitglied-
staaten die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Das 
Bundesministerium der Justiz hat im April 2022 einen 
Referentenentwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz 
veröffentlicht. Dieses schützt Hinweisgeber nicht nur 
bei der Meldung von Verstößen gegen das EU-Recht, 
sondern auch allgemein bei Verstößen, die strafbewehrt 
sind sowie bei Verstößen, die bußgeldbewehrt sind, 
soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, 
Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von 
Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Für 
den Meldevorgang sieht die Richtlinie drei verschiedene 
Möglichkeiten vor: Eine interne Meldung über jeweilig 
einzurichtende Meldesysteme von juristischen Perso-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts, eine externe 
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chen Kontrolle zu unterwerfen und sie auf ihre Unsitt-
lichkeit oder auf ein unerträgliches Missverhältnis hin 
zu überprüfen. Auf diese Weise fand die Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung in ihren ersten Grundzügen den Ein-
zug in das Arbeitskampfrecht.
Unter Hans Carl Nipperdey kam es nach dem Krieg zu 
einer Neuausrichtung des Arbeitskampfrechts und es 
setzte sich die Ansicht durch, dass der rechtmäßige 
Streik zu einer Suspendierung der Hauptpflichten für 
die Dauer des Arbeitskampfes führe. Dennoch sah die 
immer noch arbeitgeberfreundliche Rechtsprechung 
für den bestreikten Arbeitgeber die Möglichkeit vor, das 
Arbeitsverhältnis mit den streikenden Arbeitnehmern 
fristlos zu kündigen. In den 70er-Jahren wurde schließ-
lich unter Gerhard Müller der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz als Zulässigkeitsmaßstab für Arbeitskampf-
maßnahmen etabliert. Professor Giesen wies in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die Anwendung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes von den Richterin-
nen und Richtern des BAG weder hergeleitet noch nä-
her begründet worden wäre.
Unter Ingrid Schmidt und durch die Entscheidungen 
BAG 19.6.2007 – 1 AZR 396/06 („Unterstützungsstreik“), 
BAG 22.9.2009 – 1 AZR 972/08 („Flashmob“) und BAG 
20.11.2018 – AZR 189/17 („Parkplatz“) wurde der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz neu definiert.
Die Beurteilung der Geeignetheit und der Erforderlich-
keit eines Kampfmittels wurde in das Ermessen der ar-
beitskampfführenden Gewerkschaft gelegt. In Abwei-
chung von dem bisher geltenden „numerus clausus“ 
der Arbeitskampfmittel wurde den Gewerkschaften 
die Möglichkeit eingeräumt, neue Arbeitskampfmittel 
zu erfinden („Arbeitskampfmittelerfindungsrecht“). 
Abweichend von dem Grundsatz der Streikautonomie 
wurde die Beteiligung unbeteiligter Dritter und damit 
eine Fremdbestimmung des Arbeitskampfes für zuläs-
sig erklärt. Schließlich wurde der Arbeitskampf als Le-
gitimation für Besitzstörungen des Arbeitgebers und 
damit als Rechtfertigungsgrund für Eingriffe in abso-
lute Rechte angesehen. Damit gehe aus Sicht von Pro-
fessor Giesen ein erheblicher Qualitätssprung einher. 
Diese Änderungen in der Rechtsprechung seien zwar 
teilweise als schockierend empfunden worden, hätten 
jedoch nach der Auffassung des Referenten nur zu we-
nigen Neuerungen in der Praxis geführt. Dies sei ins-
besondere auf die Selbstregulierungsmaßnahmen des 
Arbeitskampfes zurückzuführen. Die Vergütungseinbu-
ßen und die Arbeitsplatzgefährdung bei Streiks führten 

19. Mai
Professor Dr. Richard Giesen 
Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht

Herrschaftszeiten – neue Richter, 
neues Arbeitskampfrecht

Professor Dr. Richard Gie-
sen, Direktor am Zentrum 
für Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsrecht (ZAAR), 
nahm die Ernennung von 
Inken Gallner zur Präsi-
dentin des BAG als Anlass 
zu dem Thema „Herr-
schaftszeiten – neue 
Richter, neues Arbeits-
kampfrecht“ zu referie-
ren. In den Mittelpunkt 

seines Vortrags rückte er die Wahrnehmung des Ar-
beitskampfrechts durch die Richterinnen und Richter 
des BAG. Den Zuhörerinnen und Zuhörern wurde zu-
nächst ein Rück- und Überblick über die nun sieben Prä-
sidentinnen und Präsidenten des Bundesarbeitsge-
richts verschafft sowie das Richterrecht als Grundlage 
des Arbeitskampfrechts dargestellt. Mangels geschrie-
benen Gesetzestextes bedürfe das Arbeitsrecht einer 
Auffüllung durch Richterrecht. Dies sei trotz des We-
sentlichkeitsgrundsatzes zwar zulässig, führe aber zu 
weniger Rechtssicherheit und weise eine geringere Le-
gitimation auf.
Professor Giesen ging zu Beginn seines Vortrags auf die 
historische Entwicklung des Arbeitskampfrechts ein. 
So erläuterte er, dass Anfang des 20. Jahrhunderts der 
Arbeitskampf vom RG und RAG zivilrechtlich ausgelegt 
worden sei. Dies hatte zur Folge, dass eine Arbeitsnie-
derlegung nur nach arbeitnehmerseitiger Kündigung 
und eine Aussperrung nur nach arbeitgeberseitiger 
Kündigung der gesamten Belegschaft als zulässig er-
achtet wurde. Diese arbeitgeberfreundliche Betrach-
tung führte neben großen Risiken und Opfern auf Ar-
beitnehmerseite auch zu langen und harten Streiks, 
bei denen neben den Tarifvertragszielen auch stets die 
Wiedereinstellung der Arbeitnehmer verhandelt wer-
den musste. Um eine Disziplinierung der Arbeitskampf-
parteien zu erreichen, begannen das RG und das RAG 
damit, Streikaufrufe und Aussperrungen einer rechtli-
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9. Juni
Professor Dr. Christian Picker 
Universität Konstanz

Der neue Mindestlohn

Professor Dr. Christian Pi-
cker von der Universität 
Konstanz referierte zu 
dem aktuellen und me-
dial präsenten Thema 
„Der neue Mindestlohn“. 
Der Referent nahm den 
am 3. Juni 2022 vom Bun-
destag verabschiedeten 
Gesetzentwurf zur Erhö-
hung des Mindestlohns 
als Anlass, um die rechtli-

chen Fragen um den gesetzlichen Mindestlohn näher 
zu beleuchten. Die Zuhörerinnen und Zuhörern wur-
den zunächst auf die Grundlagen des Mindestlohns 
und die bereits seit 2006 geführten Debatten hinge-
wiesen. Im Anschluss stellte Professor Picker die von 
der Bundesregierung angestoßene Reform des Min-
destlohns dar und zeigte die Neuregelungen im Min-
destlohnerhöhungsgesetz (MiLoEG) auf.
Professor Picker machte zu Beginn seines Vortrags 
deutlich, dass mit der neuen Gesetzeslage ein Para-
digmenwechsel und ein Systembruch einhergehen 
würden. Dies werde bereits durch den, in der Geset-
zesbegründung festgeschriebenen, neuen Regelungs-
zweck deutlich. Während der bisherige, bewusst nied-
rig gehaltene Mindestlohn lediglich die vertragliche 
Austauschgerechtigkeit sichern und vor generell un-
angemessenen Niedrigstlöhnen schützen sollte, dient 
der neue Mindestlohn der sozialrechtlichen Bedarfs-
gerechtigkeit und soll über das Existenzminimum hin-
aus, angemessene Arbeitsbedingungen gewährleistet 
und eine angemessene Lebensgrundlage sichern.
Professor Picker zeigte die Ausgangssituation auf, die 
2015 zu der Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns geführt hatte. Die damalige Ausdehnung des 
Niedriglohnsektor gepaart mit einer sinkenden Ta-
rifbindung ließen den Ruf nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn immer lauter werden. Der Vortragen-
de räumte ein, dass die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns zu diesem Zeitpunkt durchaus Berechti-

dazu, dass die Gewerkschaften die neuen Möglichkei-
ten nicht in ihrem Arbeitskampf einsetzten.
Im Anschluss an diese konkrete, fallorientierte Dar-
stellung zeigte Professor Giesen anhand der Prinzipien 
„Paritätsprinzip“, „Vernichtungsverbot“ und „Ankündi-
gungspflicht“ auf, wie das BAG arbeitskampfrechtliche 
Regelungen selbst schaffen, abändern und anschlie-
ßend wieder abschaffen würde.
Professor Giesen hob die Rolle des BVerfG hervor. Dieses 
würde nicht nur die meisten Änderungen und Weiter-
entwicklungen des Richterrechts im Rahmen des Ar-
beitskampfrechts tolerieren, sondern selbst durch „in-
novative“ Ansichten zu Art. 9 III GG eine Diskreditierung 
der Gewerkschaften vornehmen. Mit der Annahme, 
eine tariffähige Gewerkschaft befände sich gegenüber 
dem Arbeitgeber in einer Position der strukturellen Un-
terlegenheit (BVerfG 9.7.2020 – 1 BvR 719/19), negiere 
das BVerfG das Strukturprinzip und spräche den Ge-
werkschaften ihre Verhandlungsmacht ab.
Zum Abschluss seines Vortrags stellte Professor Giesen 
vier Thesen auf und betonte, dass der historisch-syste-
matische Kontext der Judikatur sowie die „politische 
Agenda“ des jeweiligen richterrechtlichen Normge-
bers bei der Rechtsanwendung berücksichtigt werden 
müssten. Zudem bedürfe es einer rule of law im Ar-
beitskampf samt Konkretisierung sowie einer Regelung 
des Arbeitskampfes durch den Gesetzgeber.
In der folgenden Diskussion wurde neben der Haftung 
auf Schadensersatz als Druckmittel und der Leistung 
von Notarbeiten als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für 
einen Streik auch die Digitalisierung des Arbeitskamp-
fes und die Vergleichbarkeit von virtuellem und physi-
schem Raum besprochen.
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aufgeladen sein dürfte. Er äußerte schließlich die 
Hoffnung, dass der neue Mindestlohn nicht zu einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit führen werde. Dies bleibe 
jedoch abzuwarten.
In der anschließenden Diskussion wurde eine mögli-
che Verfassungswidrigkeit der Mindestlohnkommis-
sion sowie die Frage, welche Auswirkungen die Erhö-
hung des Mindestlohns auf die Tarifentwicklung habe, 
thematisiert. Die an dem Meinungstausch Beteilig-
ten gingen davon aus, dass die Tariflöhne nach oben 
angepasst werden könnten und damit eine „Spirale“ 
entstehen würde. Es wurden auch Ängste um die Ta-
rifautonomie geäußert, denn es sei fraglich, wer im 
Niedriglohnsektor noch in Gewerkschaften eintreten 
würde, wenn der Staat die Lohngestaltung durch die 
Erhöhung des Mindestlohns bereits hinreichend regle. 
Der Mindestlohn werde die Arbeitsplatzstruktur er-
heblich ändern.

gung gehabt hätte und dass dem Staat eine subsidiäre 
Kompetenz zur Regelung der Löhne zustehe, übte da-
rauffolgend aber scharfe Kritik an der jetzigen Neure-
gelung. Es sei nicht Aufgabe des Staates einen gerech-
ten Arbeitslohn nach ethisch-normativen Kriterien 
festzulegen. Die Höhe des Lohns müsse vielmehr nach 
den Prinzipen des Marktes und den Marktmechanis-
men erfolgen. Der Staat müsse sich auf die Sicherung 
des sozial Notwendigen beschränken und sollte die 
Regelung eines darüberhinausgehenden Lohns den 
Vertrags- und Tarifvertragsparteien überlassen.
Weitere Kritikpunkte an der Neuregelung im Mindest-
lohnerhöhungsgesetz seien die Höhe des Mindest-
lohns sowie fehlende Ausnahmeregelungen. Ein Min-
destlohn von 12 Euro berge das Risiko einer Steigung 
der Arbeitslosigkeit und damit einer weiteren Belas-
tung des Sozialstaates. Die Erhöhung des Mindest-
lohns stelle außerdem für über sechs Millionen Arbeit-
nehmer einen gewaltigen Lohnsprung dar und könne 
zu einer Verschiebung der Tariflohnmatrix führen. Die 
Tariflöhne müssten in mehreren Branchen ansteigen, 
um sich von dem gesetzlichen Mindestlohn abheben 
zu können.
Schließlich rückte Professor Picker die Mindestlohn-
kommission in den Vordergrund seines Vortrags. Die 
Mindestlohnkommission wurde zusammen mit dem 
gesetzlichen Mindestlohn 2015 durch das MiLoG ein-
geführt und sollte dem Ziel dienen, eine staatsferne, 
unabhängige Mindestlohngestaltung zu ermöglichen. 
Die Mindestlohnkommission setzt sich aus Vertre-
tern der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaf-
ten zusammen und soll an die Tradition der Festle-
gung der Löhne durch die Tarifpartner anknüpfen. 
Die Anpassung der Mindestlöhne erfolgt gemäß § 9 
II MiLoG durch eine Gesamtabwägung und orientiert 
sich nachlaufend an der Tarifentwicklung. Dies sei in-
kompatibel mit der neuen Mindestlohnkonzeption. 
Professor Picker kritisierte darüber hinaus auch, dass 
die Mitglieder der Mindestlohnkommission auf Ge-
werkschaftsseite den betroffenen Niedriglohnsektor 
nicht hinreichend repräsentieren würden. Außerdem 
fehle es der Mindestlohnkommission an der demo-
kratischen Legitimation. Die Höhe des Mindestlohns 
müsse der Wesentlichkeitstheorie entsprechend vom 
Parlament festgelegt werden.
Professor Dr. Picker beendete seinen Vortrag mit dem 
Wunsch nach einer ehrlichen Diskussion um den 
Mindestlohn, die nicht durch moralische Überlegung 
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meinen Gleichheitssatz zweifelhaft. Dennoch sei es 
Aufgabe des Gesetzgebers eine Gesamtkonzeption zu 
erarbeiten, die einen hinreichenden Schutz von Arbeit-
nehmern und kleinen Selbstständigen in der Digitali-
sierung ermögliche.
Professor Waltermann rückte anschließend die aus 
seiner Sicht zutreffende „Crowdworker“-Entscheidung 
des BAG vom 01.12.2020 (9 AZR 102/20) in den Fokus 
seines Vortrags. Dabei handle es sich um eine wegwei-
sende Grundsatzentscheidung, die deutlich mache, 
dass die für die Bestimmung eines Arbeitsverhältnis-
ses festgelegten Merkmale wie Ort, Zeit und Weisung 
an Bedeutung verlieren, während die Würdigung der 
Gesamtumstände an Bedeutung gewinnen würde. In 
diesem Zusammenhang hob der Referent auch § 611a 
I 6 BGB hervor, wonach die tatsächliche Durchführung 
des Vertragsverhältnisses entscheidend sei.
Sieht man, wie das BAG, Crowdworker als Arbeitneh-
mer an, so stellt sich die Frage, welche Bedeutung 
der Arbeitspflicht als Kriterium für die Abgrenzung 
zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit 
(noch) zukomme. Nach dem bisherigen Verständnis 
wird die Arbeitspflicht als zwingende Voraussetzung 
im Arbeitsvertrag vereinbart, während bei selbststän-
digen Tätigkeiten keine Pflicht zur Arbeit besteht. 
Diese Auffassung hätte aber zur Folge, dass bei Platt-
formtätigkeiten mangels Pflicht zur Annahme von 
Aufträgen nie ein Arbeitsverhältnis vorliegen würde. 
Dement-sprechend geht Professor Waltermann davon 
aus, dass es möglich sei, ein Arbeitsverhältnis ohne ge-
nerelle Arbeitspflicht zu vereinbaren. Der Arbeitsver-
trag sei dann als Rahmenvereinbarung zu verstehen. 
Die Arbeitspflicht verstetige sich erst durch die An-
nahme von Aufträgen über einen längeren Zeitraum.
Abschließend stellte Professor Waltermann Möglich-
keiten vor, die zu einer Stärkung des Sozialleistungs-
systems in Zeiten der Digitalisierung führen könnten. 
So könnte beispielsweise die Pflicht zur Abgabe von 
Quellenbeiträgen für die Auftraggeber zu einer Erhö-
hung der Beiträge führen. Es sei zudem notwendig, 
die Konkurrenzfähigkeit des Arbeitsverhältnisses zu 
verbessern.
In der folgenden Diskussion wurde zunächst auf den 
Entwurf einer EU-Richtlinie eingegangen, die für die 
Vermutung der Arbeitnehmereigenschaft einen „Fünf 
Punkte Test“ vorsieht. Die Einführung einer Vermu-
tungsregelung wurde jedoch von allen Beteiligten 
kritisch gesehen, denn sie schränke die Freiheit der 

7. Juli
Professor Dr. Raimund Waltermann 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Neue Arbeitsformen und Schutz durch 
Arbeitsrecht und Sozialrecht

Professor Dr. Raimund 
Waltermann von der 
Universität Bonn refe-
rierte zu dem bereits län-
ger bekannten und den-
noch weiterhin konkreti- 
s ierungsbedür ft igen 
Thema „Neue Arbeitsfor-
men und Schutz durch 
Arbeitsrecht und Sozial-
recht“. Den Zuhörerin-
nen und Zuhörern wurde 

zunächst verdeutlicht, dass die Versicherungspflicht 
und damit auch der Versicherungsschutz in Deutsch-
land an die unselbstständige, abhängige Arbeit an-
knüpfen, mit der Folge, dass das Bestehen eines Ar-
beitsverhältnisses einen zentralen Punkt im 
Sozialversicherungsrecht darstellt.
Die Digitalisierung schaffe neue Arbeitsformen, die 
sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen las-
sen. Zum einen gebe es Aufgaben, wie die Lieferung 
von Lebensmitteln, die zwar online vergeben, aber an-
schließend analog ausgeführt werden müssen. Zum 
anderen gebe es Aufträge, wie Online-Umfragen, die 
sowohl digital vermittelt als auch digital durchge-
führt werden. Diese beiden neuen Formen der Auf-
gabenvergebung führen zu einer für Unternehmer 
kostengünstigeren Auslagerung der Arbeit und da-
mit zu einem Anstieg kleiner Selbstständiger mit un-
günstigen Bedingungen und keinem hinreichenden 
sozialrechtlichen Schutz. Um diesen Ein-Personen-
Unternehmern eine ausreichende Absicherung zu 
gewährleisten, plant die Regierung ein Wahlrecht ein-
zuführen, dass es ihnen ermöglichen soll, zwischen ei-
ner gesetzlichen und einer privaten Altersvorsorge zu 
wählen. Professor Waltermann geht allerdings davon 
aus, dass dieses Vorhaben scheitern wird. Einerseits 
sei die Umsetzung einer solchen Zweigleisigkeit sehr 
kompliziert, andererseits sei die Rechtmäßigkeit einer 
solchen Wahlmöglichkeit im Hinblick auf den allge-
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8. September
Dr. Markus Sprenger 
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e.V.

Die Rolle des Dritten im Arbeitskampf

Dr. Markus Sprenger, Ge-
schäftsführer des Kom-
munalen Arbeitgeber-
verbands Rheinland- 
Pfalz e.V., trug zu dem 
Thema „Die Rolle des 
Dritten im Arbeits-
kampf“ vor. Der Referent 
stellte zunächst klar, 
dass Dritter grundsätz-
lich jeder sei, der „nicht 
mit am Tisch sitze“, also 

nicht an den Tarifverhandlungen beteiligt sei.
Dritte könnten dennoch vom Arbeitskampf durch Aus-
fälle von Flügen, Zügen oder dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr sowie durch Schließungen von Kinder-
tagesstätten oder anderen Einrichtungen betroffen 
sein. Dies stelle die klassische Drittbetroffenheit im 
fremden Arbeitskampf dar und sei für den Bürger als 
Teil seines allgemeinen Lebensrisikos hinzunehmen 
(„Streik ist wie schlechtes Wetter.“). Dementspre-
chend stünden dem Dritten auch keine rechtlichen 
Möglichkeiten zu, gegen einen solchen, rechtmäßigen 
Arbeitskampf vorzugehen. Er könne weder einen Un-
terlassungsanspruch noch einen Schadensersatzan-
spruch geltend machen. Es fehle grundsätzlich an der 
Unmittelbarkeit des Eingriffs in ein absolutes Recht.
Neben dem klassischen Dulden des Arbeitskampfes, 
könne der Dritte aber auch aktiv werden und auf den 
Arbeitskampf reagieren. Er könne Dispositionen tref-
fen und beispielsweise durch das Ausweichen auf an-
dere Transportmittel einen wirtschaftlichen Schaden 
hervorrufen.
Dem Dritten sei es darüber hinaus auch möglich, eine 
agierende Rolle im Streikgeschehen einzunehmen. Er 
könne sich, wie im Falle der Flashmob-Entscheidung 
(BAG, Urt. v. 22. 9. 2009 – 1 AZR 972/08, NZA 2009, 
1347), an Arbeitskampfaktionen von Gewerkschaften 
beteiligen. Des Weiteren stünde Entscheidungsträ-
gern und Politikern auch die Möglichkeit offen, durch 
Ansprachen oder Ermahnungen in den Medien sowie 

Rechtsprechung ein und lade zu einer Umgehung der 
vorgeschriebenen Kriterien ein.
Schließlich wurde nochmals die Bedeutung der Ar-
beitspflicht in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. 
Dabei wurden unterschiedliche Ansichten vertreten. 
Zum einen war strittig, ob die Arbeitspflicht als Vor-
aussetzung oder als Rechtsfolge eines Arbeitsverhält-
nisses zu verstehen sei. Zum anderen waren sich die 
Diskussionsteilnehmer uneinig, ob es einer Arbeits-
pflicht überhaupt bedürfe.
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27. Oktober
Julius Jacoby und Dr. Joachim Wutte 
bayme vbm - Arbeitgeberverbände 
Metall- und Elektroindustrie Bayern

Die Neuregelungen im Nachweisgesetz 
– Anwendung in der Praxis und 
offene Rechtsfragen

Julius Jacoby und Dr. Joa-
chim Wutte, die in der 
G r u n d s a t z a b t e i l u n g 
Recht des bayme vbm - 
Arbeitgeberverbände 
Metall- und Elektroin-
dustrie Bayern tätig sind, 
referierten zu dem aktu-
ellen Thema „Die Neure-
gelung im Nachweisge-
setz – Anwendungen in 
der Praxis und offene 

Rechtsfragen“. 
Herr Jacoby gab zunächst einen Überblick zu der Vor-
geschichte und dem Gesetzgebungsverfahren auf 
europäischer und auf nationaler Ebene. Hierbei habe 
man sich unnötig unter Druck gesetzt und sei teil-
weise zu hektisch vorgegangen. Viele Fragen seien 
nicht vollständig durchdacht worden, weshalb eine 
handwerkliche und auch eine inhaltliche Kritik an der 
Richtlinie (EU) 2019/1152 und an den Änderungen im 
Nachweisgesetz durchaus berechtigt sei. 
Im Anschluss zeigte Herr Jacoby den persönlichen 
Anwendungsbereich des Nachweisgesetzes auf und 
ging auf die Folgen bei Verstößen gegen die Nach-
weispflicht ein. Für große Aufregung habe vor allem 
die Bußgeldandrohung bei fehlenden, falschen, un-
vollständigen, verspäteten oder formwidrigen Infor-
mationen gesorgt. Diese verleihe den Neuregelungen 
eine besondere Schärfe. Darüber hinaus könnte der 
Arbeitgeber sich auch schadenersatzpflichtig ma-
chen, denn eine Verletzung der Nachweispflicht stelle 
eine Nebenpflichtverletzung dar. Als Nebenpflicht sei 
die Erteilung des Nachweises darüber hinaus auch 
einklagbar. 
Um Verstöße zu vermeiden, müssten die Formvor-
schriften beachtet werden. Besondere Bedeutung 
komme hierbei der Schriftform des § 2 I 1 NachwG 

das Einbringen von eigenen Forderungen und inhaltli-
chen Vorschlägen auf den Arbeitskampf einzuwirken. 
In diesen Konstellationen komme es zu einer Vermen-
gung von Tarifpolitik und Politik. Dr. Markus Sprenger 
hob hervor, dass insbesondere die Beteiligung Dritter 
an Streikmaßnahmen kritisch zu betrachten sei, denn, 
im Gegensatz zu streikenden Arbeitnehmern müss-
ten Dritte keine Nachteile in Kauf nehmen und keinen 
monetären Schaden durch die Kürzung ihres Lohnan-
spruchs befürchten. Eine Einmischung Dritter in Ar-
beitskampfaktionen verschiebe das Machtgefüge zwi-
schen den Arbeitskampf- und Tarifvertragsparteien.
Dritte würden sich außerdem regelmäßig als Schlich-
ter von Arbeitskämpfen anbieten.
Dr. Markus Sprenger rückte schließlich den Dritten als 
Übernehmer des Arbeitskampfes in den Fokus seines 
Vortrags. In diesen Fällen mische sich der Staat in das 
Verhandlungs- und Kampfgesehen ein. Der Staat tre-
te entweder als Financier auf oder spreche Finanzie-
rungszusagen für ein bestimmtes Tarifergebnis aus. 
Darüber hinaus gestalte der Staat das Arbeitskampf- 
und Tarifgeschehen in einzelnen Branchen auch selbst 
durch die Bestellung von Koalitionen oder bestimm-
ter Tarifverträge aktiv mit. Der Referent zeigte dieses 
staatliche Eingreifen am Beispiel der Altenpflege auf. 
Ein Tarifvertrag, der von einem, durch den Staat be-
stellten Arbeitgeberverband und mit einem staatlich 
vorgegebenen Inhalt geschlossen werde, könne nach 
Ansicht von Dr. Markus Sprenger keinen Anknüp-
fungspunkt für eine Allgemeinverbindlicherklärung 
darstellen. Ein solches staatliches Eingreifen in die 
Tarifverhandlungen gefährde den gesetzgeberischen 
Zweck und die tarifautonome Kompromissfindung.
In der folgenden Diskussion wurden zunächst das Vor-
gehen beim Abschluss der Pflegetarifverträge näher 
beleuchtet. Im Anschluss rückten Tarifverträge, deren 
Abschluss der Zustimmung staatlicher Ministerien 
bedürften, in den Mittelpunkt des Meinungsaustau-
sches. Insbesondere die Verfassungsmäßigkeit solcher 
Regelungen wurde von mehreren Teilnehmern kritisch 
gesehen. Zudem drängte sich die Frage auf, ob der 
Staat als neuer Kampfgegner anzusehen sei und dem-
entsprechend auch bestreikt werden könnte.
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elektronischen Form in den Mittelpunkt. Es drängte 
sich auch die Frage auf, ob es nicht einfachere, prakti-
kablere Möglichkeiten der Umsetzung gegeben hätte. 
Es wurde kritisiert, dass der Zweck, dem Arbeitnehmer 
seine Rechte zu verdeutlichen, mit den Änderungen 
des Nachweisgesetzes verfehlt wurde und man statt-
dessen ein „bürokratisches Monster“geschaffen hätte.

zu. Der Ausschluss der elektronischen Form in § 2 I 3 
NachwG führe dazu, dass die Arbeitgeberseite ver-
pflichtet sei, die Nachweise in Papierform und mit 
Nassunterschrift, also einer Unterschrift in Tinte, an 
die Arbeitnehmer i.S.v. § 1 NachwG auszuhändigen. 
In der Praxis empfehle es sich, Mitarbeitern aus der 
Personalabteilung eine „Vollmacht zur Erfüllung der 
Nachweispflichten nach dem Nachweisgesetz und 
vergleichbarer Vorschriften“ zu erteilen. § 2 V NachwG 
ermögliche es der Arbeitgeberseite, die nachzuwei-
senden Angaben entweder im Arbeitsvertrag oder in 
einem zusätzlichen Dokument auszuhändigen. Die 
Erteilung der Nachweise müsste auch rechtzeitig er-
folgen. Hierbei gelten unterschiedliche Zeitpunkte für 
unterschiedliche Nachweise. Diese Differenzierung sei 
nicht nachvollziehbar. 
Dr. Wutte und Herr Jacoby gingen schließlich die 
einzelnen, in § 2 I NachwG aufgezählten, nachweis-
pflichtigen Informationen durch und erörterten die 
sich jeweils ergebenden Fragen und Probleme. Die 
meisten Anfragen in der Praxis erreichten sie zu § 2 I 
Nr. 7 NachwG und damit zur Nachweispflicht über die 
Zusammensetzung und die Modalitäten der Vergü-
tung. Arbeitgeber seien unsicher, was alles unter die 
Nachweispflicht falle. Freiwillige Leistungen müssten 
nicht nachgewie-sen werden. Bei Zahlungen als Auf-
wendungsersatz sei zu differenzieren, ob es sich um 
echten Aufwendungsersatz oder vielmehr um einen 
verstetigten Teil des Arbeitsentgelts handle. Echter 
Aufwendungsersatz stelle keinen Teil der Vergütung 
dar und müsse dementsprechend nicht nachgewiesen 
werden. „Unechter“ Aufwendungsersatz sei hingegen 
nachweispflichtig. Die betriebliche Altersversorgung 
müsse grundsätzlich nicht nachgewiesen werden, 
aber der Arbeitgeberzuschuss sei als arbeitgeberseiti-
ge Leistung nachweispflichtig. 
Abschließend behandelten die Referenten noch § 2 II 
NachwG und damit die Fragen, wann eine Auslandstä-
tigkeit vorliege und welche Nachweise der Arbeitgeber 
in diesen Fällen zusätzlich erbringen müsse. Fraglich 
sei bereits, wann  „vier aufeinanderfolgende Wochen“ 
vorlägen. Herr Jacoby ging davon aus, dass Heimfahr-
ten an den Wochenenden zu keinen Unterbrechungen 
des Auslandseinsatzes führten. Das einmalige Berich-
ten oder Arbeiten im  „Heimatbetrieb“ hingegen stel-
le eine Unterbrechung dar und führe dazu, dass § 2 II 
NachwG keine Anwendung mehr finde. 
In der folgenden Diskussion rückte der Ausschluss der 



48

VERANSTALTUNGEN

stellen. Des Weiteren besteht die Pflicht, die Arbeitneh-
mervertretung (Wirtschafts- und Sozialausschuss) ein-
zuberufen, über das Vorhaben der Betriebsschließung 
vollständig und umfangreich zu informieren und sie 
schließlich hierzu anzuhören. Die Arbeitnehmervertre-
tung hat die Möglichkeit auf Kosten des Arbeitgebers 
einen Wirtschaftsprüfer zur Unterstützung hinzuzuzie-
hen. Dr. Fröhlich wies darauf hin, dass es für die Arbeit-
geberseite sehr herausfordernd sei, den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss einerseits schnellstmöglich über 
den Beschluss zur Betriebsschließung zu unterrichten 
und andererseits zu diesem Zeitpunkt bereits umfang-
reiche Informationen zur Verfügung stellen zu können.
Schließlich ist der Arbeitgeber auch verpflichtet, den 
Versuch zu unternehmen, einen potenziellen Käufer 
für seinen Betrieb zu finden. Auch hierbei ist die Arbeit-
nehmervertretung eng einzubeziehen. Der Referent 
betonte, dass zwar eine Pflicht zur Suche nach einem 
Käufer bestehe, hieraus aber keine Pflicht zum Verkauf 
des Betriebs folge.
Dr. Fröhlich ging daraufhin auf die Arbeitsaufsichtsbe-
hörde und ihre Kompetenzen ein. Die Arbeitsaufsichts-
behörde ist Teil der Zentralverwaltung. Sie muss in den 
gesamten Prozess eingebunden und umfangreich über 
das Vorhaben und den Inhalt des Sozialplans informiert 
werden. Die Wirksamkeit der Vereinbarung über den 
Sozialplan hängt von der Genehmigung der Arbeitsauf-
sichtsbehörde ab. Eine ohne die Genehmigung der Ar-
beitsaufsichtsbehörde ausgesprochene Kündigung ist 
nichtig und kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
Schließlich wies Dr. Fröhlich noch auf den besonderen 
Kündigungsschutz von Mitgliedern der Arbeitnehmer-
vertretung und auf die Rechtsfolgen einer Kündigung 
hin. Jede ordentliche Kündigung führt, unabhängig da-
von, ob sie sozialwidrig oder rechtmäßig ist, zu einem 
Anspruch auf eine gesetzliche Abfindung. Die Arbeit-
nehmervertretung handelt mit der Arbeitgeberseite 
zudem eine freiwillige Abfindung an die Arbeitnehmer 
aus.
In seinem Schlusswort machte Dr. Fröhlich deutlich, 
dass Betriebsschließungen in Frankreich sowohl prak-
tisch als auch rechtlich äußerst mühsam seien. Die 
französische Gesetzgebung dazu führe, dass das Land 
kein Magnet für ausländische Investoren sei.
In der folgenden Diskussion wurden vor allem die Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten bei Massenentlas-
sungen nach dem französischen und deutschen Ar-
beitsrecht besprochen.

10. November
Dr. Martin Fröhlich 
Krüger GmbH & Co. KG

Betriebsschließung im Ausland – Praxisstudie 
am Beispiel des französischen Rechts

Dr. Martin Fröhlich ist Ge-
neral Counsel bei dem Le-
bensmittelhersteller Krü-
ger GmbH & Co. KG. Er 
referierte zu dem Thema 
„Betriebsschließung im 
Ausland – Praxisstudie 
am Beispiel des französi-
schen Rechts“.
Im ersten Teil seines Vor-
trags zeigte Dr. Fröhlich 
die allgemeinen Anforde-

rungen an eine betriebsbedingte Kündigung nach dem 
französischen Recht auf. Eine betriebsbedingte Kündi-
gung setzt voraus, dass wirtschaftliche Gründe vorlie-
gen, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen. 
Als solcher wirtschaftlicher Grund kommt neben nach-
gewiesenen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der 
Restrukturierung des Unternehmens zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit auch eine vollständige Aufgabe 
der Geschäftstätigkeit, also eine Gesamtschließung, 
in Betracht. Bei einer Kündigung aus wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten muss eine erhebliche Verschlechte-
rung der Geschäftsdaten nachgewiesen werden. Hier-
an setze die Rechtsprechung sehr hohe Hürden, sodass 
es schwierig sei, abzusehen, wie das zuständige Ge-
richt entscheiden werde. Die wirtschaftlichen Gründe 
müssen zum Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen 
Kündigungserklärung vorliegen. Schließlich ist bei dem 
Ausspruch einer Kündigung auch in Frankreich das Ulti-
ma-ratio-Prinzip zu beachten.
Anschließend rückte Dr. Fröhlich die Besonderheiten, 
die bei einer Betriebsschließung in Frankreich zu beach-
ten seien, in den Mittelpunkt seines Vortrags. Eine Mas-
senentlastung liegt vor, wenn in einem Unternehmen 
mit mindestens 50 Arbeitnehmern innerhalb von 30 
Tagen mindestens 10 Arbeitnehmer gekündigt werden. 
In Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern 
ist der Arbeitgeber zudem verpflichtet, einen Plan zum 
Erhalt der Arbeitsplätze bzw. einen Sozialplan aufzu-
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Vesting Periode durch die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses verfallen.
Im Anschluss an diesen allgemeinen Teil, rückte Dr. von 
Mellenthin die aus arbeitsrechtlicher Sicht zu beach-
tenden Punkte in den Fokus seines Vortrags. So müsse 
bei der Auswahl der Begünstigten der arbeitsrechtli-
che Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden, 
mit der Folge, dass weder sachfremde Gruppen von 
Begünstigten gebildet noch teilzeit- oder befristet Be-
schäftigte ausgeschlossen werden können. Willkürli-
che Schlechterstellungen seien ebenfalls nicht zulässig. 
Eine Differenzierung nach Hierarchieebenen oder nach 
Geschäftsbereichen sei hingegen mit dem arbeitsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar und da-
her zulässig. Ein weiteres, wesentliches Thema sei die 
AGB-Kontrolle, denn bei den Beteiligungsprogrammen 
handle es sich in der Regel um vorformulierte Vertrags-
bedingungen und eine Bereichsausnahme nach § 310 IV 
1 BGB liege nicht vor. In diesem Zusammenhang sei zum 
einen die Transparenzkontrolle von Bedeutung, denn 
die Berechnung der Zahlungsansprüche müsse für ei-
nen durchschnittlichen Vertragspartner verständlich 
und nachvollziehbar sein. Dr. von Mellenthin empfahl 
deshalb, neben Informationen zu der wirtschaftlichen 
Äquivalenz und den Angaben zur Ermittlung und Fest-
legung des Strike Price, auch Informationen zur Berech-
nung einer Exit-Ergebnisbeteiligung und einer Gewinn-
beteiligung mit Formel und konkreten Bespielen in das 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufzunehmen. Zum 
anderen müsse auch die Angemessenheitskontrolle 
beachtet werden. Diese finde insbesondere bei Rege-
lungen zu dem Verfall erdienter Anteile und der Hem-
mung des Erwerbs weiterer Anteile Anwendung. Bei 
Verfallsregelungen werde in der Praxis zwischen „Good 
Leaver Events“, „Grey Leaver Events“ und „Bad Leaver 
Events“ differenziert, um dadurch eine angemessene 
Leaver-Struktur mit Abfindungsklauseln zu etablieren. 
Schließlich empfehle es sich abschließend eine Einzel-
fallbetrachtung durchzuführen und gegebenenfalls 
eine Angemessenheitskorrektur vorzunehmen.
In der anschließenden Diskussion wurden neben Ver-
ständnisfragen auch konkrete Fallkonstellationen 
und die Zulässigkeit verschiedener Klauselvorschläge 
besprochen. Hierbei wurde mehrfach der spekulative 
Charakter von virtuellen Mitarbeiterbeteiligungspro-
grammen betont und die damit verbundenen Risiken 
für Arbeitnehmer hervorgehoben.

8. Dezember
Dr. Hendrik von Mellenthin 
Arqis Rechtsanwälte PartG mbB

Virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
aus arbeitsrechtlicher Sicht

Dr. Hendrik von Mel-
lenthin ist Partner bei der 
Kanzlei Arqis Rechtsan-
wälte PartG mbB. Er refe-
rierte zu dem in der Bera-
tungspraxis immer  häu- 
figer vorkommenden 
Thema „Virtuelle Mitar-
beiterbeteiliungunspro-
gramme aus arbeits-
rechtlicher Sicht“.
Den Zuhörerinnen und 

Zuhörern wurde zunächst ein Überblick über die ver-
schiedenen Arten, den Zweck und die Anwendungs-
bereiche von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 
verschafft. Anschließend wurden die Vorteile einer 
virtuellen Mitarbeiterbeteiligung im Vergleich zu einer 
Eigenkapitalbeteiligung herausgearbeitet. Virtuelle 
Beteiligungsprogramme seien flexibler, kostengüns-
tiger und leichter umzusetzen als Programme mit 
Eigenkapitalbeteiligung.
Im zweiten Teil seines Vortrags zeigte Dr. von Mel-
lenthin anhand eines klassischen Basismodells auf, 
wie ein virtuelles Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
verabschiedet und vertraglich gestaltet werden kön-
ne. Darauf aufbauend stellte er die Struktur und die 
Funktionsweise solcher Beteiligungsprogramme dar 
und verwies auf die unterschiedlichen Perioden bei An-
sparungsprogrammen. Zunächst erfolge die Zuteilung 
der virtuellen Anteile. Daran schließe eine Cliff Perio-
de an, also ein Mindestbeschäftigungszeitraum des 
Arbeitnehmers in dem Unternehmen, bevor sein Ves-
ting beginne. In der folgenden Vesting Periode spare 
der Arbeitnehmer dann Anteile an. Sobald der Arbeit-
nehmer alle Anteile angespart habe, ende die Vesting 
Periode. In diesem Zusammenhang hob der Referent 
hervor, dass auch Auszahlungsereignisse vor dem Ende 
der Vesting Periode in Form von Gewinnausschüttun-
gen oder Exit Events denkbar seien. Zudem sei es auch 
möglich, dass virtuelle Anteile während oder nach der 
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der Nachtarbeit von Frauen (Nr. 4). Der Wendepunkt 
liege in den 1950er-Jahren, mitunter weil viele Frau-
en nach dem zweiten Weltkrieg erwerbstätig blieben. 
Der nunmehr vorherrschende Ansatz der Gleichstel-
lung finde besondere Berücksichtigung im Abkom-
men zur Entgeltgleichheit (Nr. 100) aus dem Jahre 1951, 
welches heute Bestandteil der Kernarbeitsnormen sei. 
Das bereits im Gründungsvertrag der ILO verankerte 
Gebot der Entgeltgleichheit habe damit erstmals eine 
konkrete normative Ausgestaltung gefunden. Interes-
sant sei, dass die Idee hinter dem gleichstellungsori-
entierten Ansatz jedenfalls zu Beginn nicht unbedingt 
die Stärkung der Frau im Erwerbsleben war. Vielmehr 
fand er seinen Ursprung in den Konsequenzen der 
stark erhöhten Zahl der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer: Frauenlöhne waren meist niedriger und 
bedrohten so den Arbeitsplatz und das Lohnniveau 
der männlichen Arbeitnehmer.
In den 1970er bis 1990er Jahren habe die Normsetzung 
der ILO ihrem Umfang nach einen Höhepunkt erreicht. 
Während im globalen Norden vor allem Themen wie 
Anti-Diskriminierung und die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf im Vordergrund standen, seien Frauen 
im globalen Süden mit der grundlegenden Heraus-
forderung konfrontiert gewesen, überhaupt Zugang 
zu formeller Erwerbstätigkeit zu erlangen. Ein Novum 
der 1980er Jahre sei die geschlechterneutrale Formu-
lierung des Übereinkommens über die Chancengleich-
heit und die Gleichbehandlung männlicher und weib-
licher Arbeitnehmer (Nr. 156) als „Arbeitnehmer mit 
Familienpflichten“ gewesen. Ab der Jahrtausendwen-
de habe die Normsetzungsaktivität der ILO dagegen 
stark abgenommen.
Abschließend wiesen die Referentinnen auf künftige 
Herausforderungen in der Normsetzung hin. Dazu 
zähle insbesondere die Berücksichtigung non-binärer 
Geschlechter.

Gegenstand der anschließenden Diskussion waren 
die Gleichstellungsinstrumente im Arbeitsleben so-
wie deren rechtliche Rahmenbedingungen und Ef-
fektivität. Im Fokus standen das Elterngeld, die Pfle-
ge Familienangehöriger, der Gender Pay Gap und die 
beruflichen Aufstiegschancen nach der Elternzeit. Die 
Diskussionsteilnehmer waren sich uneinig darüber, 
inwieweit eine Gleichstellung mit positiven Anreizen 
erreicht werden könne oder mit Quoten erreicht wer-
den müsse.

VERANSTALTUNGSREIHE „DIVERSITY4RE-
SEARCH@LMU“: 30. Juni
 
Ass. iur. Monika Flößer und Ass. iur. Anna Kuhn 
ZAAR

Das Streben der Internationalen 
Arbeitsorganisation nach Gleichberechtigung 
und besseren Arbeitsbedingungen

Die Doktorandinnen Monika Flößer und Anna Kuhn 
referierten anlässlich der Veranstaltungsreihe „Diver-
sity4Research@LMU“ über das Streben der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Gleichberechti-
gung und besseren Arbeitsbedingungen. Die im Jahr 
1919 zur Friedenssicherung gegründete Organisation 
setzt sich als Sonderorganisation der Vereinten Na-
tionen für die Definition und Durchsetzung sozialer 
Mindeststandards in der Arbeitswelt ein. Die Refe-
rentinnen gaben zunächst einen Überblick über die 
Arbeitsweise der ILO, um dann näher auf ihre Norm-
setzung zur Förderung einer gleichberechtigten Teil-
nahme von Frauen am Erwerbsleben einzugehen. 
Im ersten Teil ihres Vortrags stellten die Referentinnen 
die rechtlichen Instrumente der ILO vor, wobei sie ei-
nen Schwerpunkt auf die Übereinkommen legten. Sie 
machten deutlich, dass die Effektivität der Überein-
kommen vor allem durch politischen Druck gewähr-
leistet werde. Zwar gebe es Verfahren zur Kontrolle 
der mitgliedstaatlichen Umsetzung vor dem Verwal-
tungsrat der ILO. Die Wirkung seiner Entscheidungen 
entfalte jedoch keinen rechtlichen Zwang. Eine Anru-
fung des Internationalen Gerichtshofes sei im Streit-
fall theoretisch möglich, in der Praxis sei dies jedoch 
noch nie vorgekommen.
Im zweiten Teil des Vortrags ging es um die wichtigs-
ten ILO-Übereinkommen im Hinblick auf die Gleich-
stellung. Deren konkrete Gedanken und Inhalte seien 
den Gesetzgebern der 187 Mitgliedstaaten teilweise 
weit voraus gewesen. 
Die Referentinnen stellten heraus, dass sich die Norm-
setzung der ILO von einer Schutzgesetzgebung hin zu 
einer Normsetzung mit gleichstellungsorientiertem 
Ansatz gewandelt habe. Beispiele für die Schutzge-
setzgebung seien die im Jahr 1919 verabschiedeten 
Abkommen zum Mutterschutz (Nr. 3) sowie das Verbot 
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Wintersemester 2021/2022

Professor Dr. Richard Giesen

 • Seminar „Mobiliarsicherheiten“
 • Seminar „Bedingungen nach § 158 ff. BGB“

Professor Dr. Abbo Junker

 • Schwerpunktbereichsseminar im Arbeitsrecht

Professor Dr. Volker Rieble

 • Vorlesung  „Tarifvertrags-, Koali-
tions- und Arbeitskampfrecht“

 • Grundlagenseminar  „Wissen-
schaftliches Arbeiten“

Sommersemester 2022

Professor Dr. Richard Giesen

 • Vorlesung „Sozialrecht im Unternehmen“
 • Seminar „Reformvorhaben der neuen Bun-

desregierung im Bereich des Arbeitsrechts“

Professor Dr. Abbo Junker

 • Vorlesung „Recht der betrieblichen und un-
ternehmerischen Mitbestimmung“

 • Vorlesung „Arbeitsrecht“

Professor Dr. Volker Rieble

 • Seminar „Mindestlohn“

Dr. Lucas Lichtenberg/Tobias Meyer

 • Examinatorium Zivilrecht – Kurs Arbeitsrecht

Wintersemester 2022/2023

Professor Dr. Richard Giesen

Forschungssemester

Professor Dr. Abbo Junker

 • Schwerpunktbereichsseminar im Arbeitsrecht

Professor Dr. Volker Rieble

Forschungssemester
 • Probeklausur Schwerpunkt 5

Die universitäre Lehre des ZAAR beruht auf der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stiftung für Arbeitsbe-
ziehungen und Arbeitsrecht und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Direktoren des ZAAR sind 
zugleich ordentliche Professoren der Juristischen Fakultät der LMU und lehren vier Semesterwochenstunden.
Wesentlich von den ZAAR-Professoren mitgetragen wird der Schwerpunktbereich 5 „Unternehmensrecht: Ar-
beits- und Sozialrecht“. Er wurde an der LMU – auch auf Anregung des ZAAR – in dieser spezialisierten Form neu 
eingerichtet. 
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2022 wurden folgende Arbeiten abgeschlossen: 

Professor Dr. Richard Giesen

 • Andreas Schöberle: Die Prüfung und 
Feststellung von Sozialversicherungspflichten; 
Arbeitskampfziele im deutsch-
mexikanischen Rechtsvergleich

Professor Dr. Volker Rieble

 • Philipp Melle: Unterschiede im (arbeits)
rechtlichen Schutz von Erwerbstätigen 

HABILITATIONEN

Abgeschlossene Habilitationen:

 • Professor Dr. Martin Gutzeit  
(seit 2010 Universität Gießen):  
„Ökonomische Analyse des Rechts (2006)

 • Professor Dr. Steffen Klumpp  
(seit 2009 Universität Erlangen-Nürnberg):  
„Arbeitsrecht und Beschäftigung“ (2007)

 • Professor Dr. Sebastian Kolbe  
(seit 2016 Universität Bremen):  
„Mitbestimmung und Demokratieprinzip“ (2012)

 • Professor Dr. Christian Picker 
(seit 2018 Universität Konstanz): 
„Genossenschaftsidee und Governance “ (2017)

 • Privatdozent Dr. Clemens Latzel: 
„Gelenkte Privatautonomie“ (2017)
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Abteilung I befasst sich schwerpunktmäßig mit Tarifvertragsrecht und Zivilrecht, hier stehen Neu-
kommentierungen des TVG sowie von Erlass und Schuldübernahme im Staudinger an. In der Feld-
forschung werden die Trennung von Arbeitgeber- und Unternehmerfunktion als Gestaltungsmittel 
erprobt. Dabei wird die Disruptionsfähigkeit alternativer Beschäftigungsformen analysiert. Die nach-
lassende Tarifbindung erzeugt manche Vorschläge für staatlich gesetzte Anreize zum Gewerkschafts- 
und Verbandseintritt. Damit soll nachlassende Attraktivität der Koalitionen – die auch auf staatlicher 
Regelung von Arbeitsbedingungen fußt, begegnet werden.  

Der Abteilung II obliegt die Schriftleitung der Europäischen Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA) und 
die Beteiligung an der Schriftleitung der Zeitschrift für Arbeitsrecht (ZfA). Dabei handelt es sich um 
jährlich jeweils vier Hefte mit insgesamt jeweils rund 600 Druckseiten. Bei der EuZA wird angestrebt, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung mit Anmerkungen zu ausländischen Ent-
scheidungen auch im Jahr 2023 – wie im Vorjahr – Rezensionen ausländischer Entscheidungen im 
Umfang von 50 Druckseiten beisteuern. Bei der ZfA wird es um die weitere Verbesserung der Recht-
sprechungs- und Literaturberichte gehen. Die individuellen Forschungen werden sich insbesondere 
mit dem Urlaubsrecht, den Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit nach der EuGVVO und weitere pro-
zessrechtliche Fragen gehen, ferner um arbeitsrechtsvergleichende Studien im Verhältnis zu Spanien 
und Israel (ergänzend zu den bisherigen Zielstaaten Frankreich, Großbritannien, Italien und Portugal). 

Die Abteilung III befasst sich mit dem Arbeitsrecht, dem Sozialversicherungsrecht und dem Bürgerli-
chen Recht. Im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts sind es zuvörderst der Tarifvertrag sowie hieran 
anknüpfend das Arbeitskampfrecht, die weiterhin untersucht werden. Das betrifft sowohl die Erfas-
sung in den Grundlagen als auch in der Breite, insbesondere durch Kommentierung und Gesamt-
darstellung. Auch im Insolvenzarbeitsrecht sind es vor allem kollektivarbeitsrechtliche Fragen, die im 
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Im Bereich der Betriebsverfassung werden Sonderprobleme 
wie die Frage des Zugangs der Gewerkschaft zum Betrieb untersucht. Im Sozialversicherungsrecht 
werden Strukturfragen im Bereich der Überschneidung mit dem Zivilrecht bearbeitet. Die Kommen-
tierungen des Unfallversicherungsrechts sowie der Regelungen zum Anspruchsübergang zugunsten 
von Sozialversicherungsträgern werden fortgesetzt.


